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Universität bochum und klinikum essen 

Mißglückte Zähmung des Daniel Cohn-Bendit 

versucht, unter Anleitung eines Wehrbischofs, durch etliche Priester, 

Jugendfunktionäre, Spiritual-, Gospel- und Folklore- 

Sänger, sowie den Bürgermeister der Stadt Bottrop 

Drei Stunden lang war vorwie- 
gend christliche Friedensliebe in 
Töne umgesetzt worden. „Frie- 
den ist möglich", verkündete 
das Transparent im Bottroper 
,Lichthof'. „Frieden beginnt 
morgens am Frühstückstisch", 
behauptete Bernd Witthüser, 
„Hallelujah" jauchzten entsühnt 
Peter Janssens und sein En- 
semble. „The old-time-religion 
is good enough for me", formu- 
lierte bescheiden die ND-Spiri- 
tual-Gruppe. 
Weihbischof Große, vorab durch 
den Bürgermeister geehrt, über- 
brachte die Grüße seines Chefs, 
des Militärbischofs und las vom 
Blatt vor, er freue sich und wolle 
nur anmerken, Friedensbemü- 
hungen bedürften eines himm- 
lischen Fixpunktes. Ahlers, Bar- 
zel, Benda, Schmidt, ebenfalls 
eingeladen, aber verhindert, 
hätten die Szene harmonisch er- 
gänzt. 
Kritisch und weltoffen, wie die 
Stadtjugendführung der Katho- 
liken in Bottrop ist, sollte auch 
Marc Daniel Cohn-Bendit, des- 
sen Name den Saal gefüllt hatte, 
in einem Kurzreferat am Ende 
der besinnlichen Veranstaltung 
zu Wort kommen. Cohn-Bendit 
wollte nicht, er machte aus sei- 
nem Auftritt eine neue Veran- 
staltung. 

„Warum seicht die Kirche, die 
Diktatoren unterstützt immer 
noch vom Frieden?" fragte er 
den Bischof. (Der fand die Ant- 
wort nicht auf seinem Blatt, 
meinte schwächlich, aktuelle 
Probleme könnte nur die Ge- 
schichte dereinst beantworten). 
„Die Kirche meint mit .Frieden' 
die Akzeptierung der sozialen 
Ungleichheit." In konservativem 
Defätismus auf den Frieden 
Gottes abonniert, bekämpfte sie 
den irdischen Frieden. Das blu- 
mengeschmückte Podium verlas- 
send, verlegte Dany die offensi- 
ve Diskussion ins Plenum. „In 
einer repressiven Gesellschaft 

wehren wir uns gegen die 
scheinbar formale Freiheit. Die 
verschleierte Gewalt können wir 
nicht durch Reden beseitigen. 
Wir brauchen Aktionen, wir 
wollen etwas erreichen. Wenn 
unsere Gesellschaft den Fa- 
schismus produziert, haben wir 
das Recht, uns zu wehren." 
Cohn-Bendit verstand seine 
Aufgabe in Bottrop als Initiie- 
rung antiautoritärer Gruppen: 
„Ich rede nicht für die Damen 
mit Perücke", aber: „meine 
Worte sind auch Bachmann ge- 
widmet, der im Gefängnis sit- 
zen muß, weil wir den Springer 
nicht reinkriegen." —er— 
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Beschluß der 

Vollversammlung 

Nächste Woche, am Donners- 
tag», dem 28. 11., 14 h c. t„ 
Mensa — Zweites teach-in in 
der Kampagne zur Demokrati- 
sierung der Hochschule über 
Verfassungsentwurf des AStA 
und Hochschulgesetzgebung in 
NRW. Diskussion der Kampf- 
maßnahmen. 

Vollversammlung zum Marburger Manifest 

Unterzeichnern wurde das 

Mißtrauen ausgesprochen 

tan 

Professoren im 

Konvent: ratlos 

Das war also die „öffentliche Kon- 
ventssitzung", für die der Rektor 
vor der Mensa Eintrittskarten ver- 
teilen ließ. Biedenkopfs .Rechen- 
schaftsbericht', im Stil einer Jahres- 
schlußandacht ähnlich, war eine Zu- 
mutung. 
Interessant allenfalls sein Verhält- 
nis zur Studentenschaft. Die Stu- 
denten waren ihm nie geheuer. 
Wollte er sich noch im Frühjahr 
studentischer Kritik durch eine als 
.Universitätsordnung' getarnte Not- 
standsregelung entledigen (ein 
Plan, der zunächst gescheitert ist), 
so zeigte ihm das Berliner Beispiel 
einen neuen Weg. Der AStA sei 
als Zwangskörperschaft überholt. 
Erforderliche Gelder für die Stu- 
dentenschaft wolle die Universität 
gerne bereitstellen. 
Daß Geldzuwendungen politische 
Kontrolle ermöglichen, dieser Ge- 
danke sei ihm ehrlich, nie gekom- 
men. 

Und die professoralen Konvents- 
mitglieder: Einer forderte, die Pro- 
fessoren müßten mehr Zeit für die 
Forschung haben. Ein zweiter 
glaubte, listig ein Objekt gefunden 
zu haben, das sich studentischer 
Mitbestimmung entzieht: „Der 
kranke Mensch in der Universitäts- 
klinik". 
Die übrigen Ordinarien: klatschten 
brav und gemessen und schwiegen. 
Hochschulreform — Qu' est ce que 
c'est? 
Die Herren, die Studenten in der 
Regel für inkompetent erklären, 
ließen es sich gefallen, daß jedes, 
aber auch restlos jedes sachlich- 
fundierte Argument von Studenten 
vorgebracht wurde. 
Fazit: Demokratische Hochschule ist 
eine zu ernste Angelegenheit, um 
sie deutschen Professoren zu über- 
lassen. —er— 
Vergl. S. 2: Der AStA zur Sache. 
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Am 14. November war die 
Vollversammlung der Studen- 
tenschaft einem Stromausfall 
zum Opfer gefallen. Gestern 
abend holten vierhundert Stu- 
denten die Diskussion über 
reaktionäre Tendenzen an der 
Hochschule nach. 

Von dien 37 Unterzeichnern 
des Marburger Manifests aus 
Bochum war lediglich Profes- 
sor Siegfried Herrmann (evan- 
gelische Theologie) anwesend. 
Rektor Biedenkopf hatte die 
Unterzeichner entgegen vor- 
heriger Zusage nicht eingela- 
den. Die Anregung, ihm das 
Mißtrauen auszusprechen, fand 
im Auditorium viel Beifall. 

Prof. Herrmann führte aus, er 
habe unterschrieben, weil er 
noch „einen'Funken Verant- 
wortung" in sich spüre, nicht 
für die deutsche Universität, 
sondern für ihre Leistung in 
der .Weltwissenschaft'. Er trete 
zwar für eine Demokratisie- 
rung der Hochschule ein, nicht 
aber für einen „Tummelplatz 
irgendwie manipulierter Mei- 
nungen". Drittelparität halte er 
für ein interessantes Experi- 
ment, aber wegen der hoch- 
gespielten Emotionen augen- 
blicklich für eine Art „Vivi- 
sektion". 

Demgegenüber wiesen die 
Studenten auf ihre ungleich 
stärkere Aktivität im hoch- 
schulpolitischen Bereich hin. 
Gerade die letzte Konvents- 
sitzung habe die mangelnde 
Bereitschaft und Fähigkeit der 
Professoren zur Mitarbeit ge- 
zeigt. Drittelparität sei nicht 
formal zu verstehen, sondern 
als Voraussetzung für die De- 
mokratisierung des Wissen- 
schaftsprozesses. 

Ein wesentliches Motiv pro- 
fessoralen Widerstandes sei die 
mit der Mitbestimmung ver- 
bundene Kontrolle ihrer 
Pfründe aus Privatforschun- 
gen. Auch auf die Verpflech- 
tung ordiiniarialer Interessen 
mit denen der Wirtschaft 
wurde hingewiesen. Vertreter 
der Studentenschaft bekräf- 
tigten ihre Forderung nach 
Mitbestimmung auch für die 
Arbeiter und Angestellten der 
Universität. Eine vom AStA- 
Vorstand vorgelegte Resolu- 
tion, in der den Unterzeichnern 
des Marburger Manifestes das 
Mißtrauen ausgesprochen, 
wird, — von Prof. Hermann 
als „Inquisition" und „Gesin- 
nungsschnüffelei" denunziert 
— nahm die Vollversammlung 
mit großer Mehrheit an. 

Gegen professorale Anmaßung: 
Horst Peter Kasper. 

Gepriesen sei, was hart macht: Polizeilich verordnete Dusche bei 3° minus. 

NPD Parteitag in Siegen 

APO fehlte Konzeption 

Als die Bochumer kamen, waren 
die entscheidenden Erfolge der Ak- 
tionen gegen den Siegener Partei- 
tag der NPD schon erstritten. Seit 
sieben Uhr morgens hatten Demon- 
stranten die Zugänge zur Sieger- 
landhalle blockiert. Es war ihnen 
gelungen, bis neun Uhr, dem offi- 
ziellen Eröffnungstermin, mehr als 
die Hälfte der Delegierten vor den 
Stacheldrahtabsperrungen der Poli- 
zei aufzuhalten. Nur 179 Delegierte 
gelangten in die Halle. Um die be- 
schlußfähige Mindestzahl von 200 
zu erreichen, wurden kurzerhand 
Ordner zu Delegierten gemacht. 
Zur gleichen Zeit hatten sich im 
fünf Kilometer entfernten Weide- 
nau rund 2000 Gewerkschaftler ver- 
sammelt. Der Stellv. IG-Metall- 
Vorsitzende Loderer forderte das 
Verbot der NPD. Ein solcher ledig- 
lich verbaler Protest erscheint als 
Fortführung alter gewerkschaftli- 
cher Einäugigkeit. Der Ruf nach 
der verbietenden Staatsgewalt ist 
wenig geeignet, ein gesellschaftli- 
ches Problem wie den Neofaschis- 
mus aus der Welt zu schaffen. Dies 
erkannten auch etwa 400 Gewerk- 
schaftler, die gemeinsam mit APO- 
Leuten zur Siegerlandhalle mar- 
schierten. 

Dort bestand keine Einigkeit über 
das weitere Vorgehen. Die einen 
wollten die Halle stürmen, die an- 
deren planten einen Demonstra- 
tionszug durch Siegen. Diese beiden 
Taktiken in der konkreten Situa- 
tion zeigen beispielhaft zwei Kon- 
zeptionen bezüglich des Stellen- 
werts der Aktion im politischen 
Kampf. Eine Gruppe innerhalb der 
APO versteht die Aktion als direk- 
tes politisches Kampfmittel, die an- 
dere lediglich als Instrument der 
Bewußtmachung. Die Konzeption 
dieser zweiten Gruppe äußert sich 
vorwiegend darin, Konfrontation 
zu vermeiden, abzuwiegeln. 
Die „Abwiegler" behielten in Sie- 
gen die Oberhand, wohl dank des 
Übergewichts ihrer Megaphone. Um 
14 Uhr zogen ungefähr 1600 Demon- 
stranten durch Siegen und bekun- 
deten ihren festen Willen, die NPD 
nicht länger widerstandslos hinzu- 
nehmen. Einige hundert versuch- 
ten anschließend doch noch, den 
Stacheldraht zu entfernen. Die Po- 
lizisten setzten Tränengas und 
Wasserwerfer ein. Als diesmal auch 
wieder Schaulustige in Mitleiden- 
schaft gezogen wurden, warfen 
einige von ihnen empört Pflaster- 
steine in die Polizeireihen. —ehe— 

Die Schwierigkeit besteht darin, den Protest politisch 
Studenten mit Papierhüten bei der Konventssitzung. 

artikulieren. 

BWL-Examen? 

Das TEAM-Skriptum kann Ihr Examen sichern. Von erfolgreichen Diplom- 
Kaufleuten für die Praxis des Studiums ausgearbeitet, bietet es die 
gesamte BWL auf nur 450 Seiten, 

— klar gegliedert, verständlich geschrieben, 
— mit vielen guten Beispielen und Zeichnungen, 
— am Rande mit Schlagworten versehen, 
— auf Rotaprint im DIN A 4 Format gedruckt, 
— mit ausführlichem Register und dazu 
— zur Examensvorbereitung ein Fragenband mit über lOOOFragen. 

Dieses Skriptum wird Ihnen unverbindlich für eine Woche zur Ansicht 
zugeschickt. Preis der neuesten Auflage DM 57,— (abz. rückwirkender 
Mengenrabatt von DM 5,— (10,—) bei Abnahme von 2 (3) Exemplaren). 
Zentraler Vertrieb: Team-Skripten 
4 Düsseldorf, Lacombletstraße 4 

mit 

Schlegel 

DRHAMVIER 

Mayonnaise 

je öfter — je lieber 

preiswert und gut TEAM-Skriptum 
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Von anderen 

1~Loclj%cljulen 
FU Berlin 
Universität muß Vorschuß geben 
Das Kuratorium der Freien Uni- 
versität Berlin hat jetzt eine Maß- 
nahme des Rektors vom Sommer 
dieses Jahres rückgängig gemacht, 
die gegen den AStA gerichtet war. 
Das Kuratorium, dem, außer dem 
Regierenden Bürgermeister, meh 
rere Senatoren der Stadt und Ab 
geordnete aller Parteien sowie ein 
Vertreter der Bundesregierung und 
ein studentischer Sprecher der FU 
angehören, erlegte der Universität 
die Forderung auf, die vom Rek- 
torat seinerzeit den Studenten ge- 
stundeten AStA-Beiträge unbe- 
dingt einzutreiben. Die dem AStA 
bisher durch die Stundung entgan- 
genen Gelder müssen von der Uni- 
versität aus ihrem eigenen Haus- 
halt vorgeschossen werden. 

Berlin (FU) 
Anschlag auf AStA der FU Berlin. 
Am Montag letzter Woche wurden 
zwei Anschläge auf den AStA der 
FU Berlin verübt. In der AStA- 
Garage verbrannten ein Motorrad 
und ein Auto. Akten und Einrich- 
tungsgegenstände wurden beschä- 
digt. Außerdem gingen rd. 15 Fen- 
sterscheiben zu Bruch. 

Berlin (FU) 
„Fall Rabehl" initiiert Struktur- 
reform 
Nachdem der Rektor der FU.Harndt, 
seinen Entschluß, das SDS-Mitglied 
Rabehl für die Stelle eines Hilfs- 
assistenten abzulehnen, unter dem 
Druck der Assistentenschaft revi- 
dieren mußte, nahm der AStA den 
„Bali Rabehl" zum Anlaß, grund- 
legende Strukturänderungen an 
den Instituten und an der Gesamt- 
universität zu fordern. Es sollten 
1. Assistenten und Tutoren nicht 

mehr von Rektor und Ordina- 
rien, sondern von einem paritä- 
tisch zusammengesetzten Gre- 
mium berufen werden. Alle Stel- 
len müßten öffentlich ausge- 
schrieben werden, das Gremium 
müsse öffentlich tagen. 

2. sollten studentische Projekt- 
gruppen institutionalisiert und 
ihre Arbeit aus Universitäts- 
mitteln finanziert werden. 
Schließlich verlangt der AStA 

3. daß die schwarzen Listen und 
politischen Spitzelberichte, die 
im Rektorat liegen und auf de- 
nen beispielsweise die Ableh- 
nung Rabehls beruhte, veröf- 
fentlicht werden. 

Darmstadt (TH) 
Pfeifkonzert für Rektor-Rede. 
Die Begrüßungsrede des Rektors 
der Technischen Hochschule Darm- 
stadt, Brader, für die Neuimma- 
trikulierten wurde zeitweise durch 
Pfeifkonzerte und Zwischenrufe 
unterbrochen, Rektor Brader hatte 
sich geweigert, mit den Studenten 
über Hochschulmißstände zu disku- 
tieren. 

Kiel 
AStA Kiel tritt zurück. 
Hochschulpolitische Differenzen 
zwischen AStA und dem Hoch- 
schulausschuß des Studentenparla- 
ments führten jetzt zum Rücktritt 
des Kieler AStA-Vorsitzenden 
Bernhard Achterberg. Der AStA 
hatte jegliche Festlegung auf ein 
Hochschulmodell abgelehnt und 
sich geweigert, mit der Bürokratie 
zu verhandeln, ohne als gleichbe- 
rechtigter Partner anerkannt zu 
werden. 

Marburg 
SDS stärkste Fraktion 
Bei den Wahlen zum Marburger 
Studentenparlament erreichte der 
SDS insgesamt fünf Sitze. Er ist 
damit die stärkste Einzelfraktion 
innerhalb des neuen Parlaments. 

Hinweis 
Diese Ausgabe enthält eine Beilage 
des Rektors der Ruhr-Universität. 
Die Beilage gehört nicht zum re- 
daktionellen Teil der Zeitung. 

Spectabilitäten und Wissenschaft 

Kompetenz keine Frage des sozialen Status 

„Wenn Sie mich noch mal nur mit 
Namen anreden, dann spreche ich 
nicht mehr mit Ihnen." (Der Dekan 
der sozialwissenschaftlichen Abtei- 
lung zu einem Mitglied des dazu- 
gehörigen Fachschaft, /orstandes.) 

Leider werden in dieser Abtei- 
lung nicht nur Kommunikations- 
strukturen geglättet. Es wird auch 
die Interessenvertretung, sprich der 
Klassenkampf, verschärft. Wer als 
studentischer Vertreter in der Fa- 
kultät vor einer Beschlußfassung 
auf den Willen der Fachschaft hin- 
weist, muß sich den Vorwurf ge- 
fallen lassen, daß er die Fakultät 
erpresse. Solches Verhalten seitens 
der Professoren müßte jedem Stu- 
dierenden klar machen, daß durch 
Argumentation seine Stellung und 
seine Studienbedingungen sich nicht 
mehr verbessern lassen, wo ein 
statusbewußter Ordinarius seine 
Willkürfreiheit gefährdet sieht. 

Der Klassenkampf an der Uni- 
versität muß manifester werden, 
nicht aus revolutionären Allüren 
heraus, sondern einfach deshalb, 
weil das organisierte Nein zum ein- 
zigen Ausweg geworden ist. Dabei 
drängt die Zeit; denn bevor noch 
das Hochschulgesetz gegenwärtige 

Zustände an unseren Universitäten 
durch Modifikationen zementiert, 
müssen wir uns Studienbedingun- 
gen erkämpft haben, die unseren 
Bedürfnissen gerecht werden. 

Das konkrete Beispiel der sozial- 
wissenschaftlichen Abteilung: Die 
Fachschaft hat in einer Vollver- 
sammlung mit großen Mehrheiten 
Beschlüsse gefaßt über Grundsätze 
einer neuen Studienordnung. Dem 
entspricht eine Vorlage zur Demo- 
kratisierung der Organisations- 
struktur. Die Fakultät weigert sich, 
darüber Beschlüsse zu fassen. Die 
studentischen Vorstellungen wer- 
den übergangen; die Professoren 
selbst erklären sich für inkompe- 
tent. 

Man wird deshalb eine Tagung 
abwarten, auf der Professoren an- 
derer Universitäten und Leute 
außerhalb der Hochschulen sich zur 
Neuordnung des Studienganges 
äußern sollen. Das Studium soll 
den Vorstellungen von „Praktikern" 
entsprechen. Es soll den Anforde- 
rungen einer sozialwissenschaftlich 
nicht näher untersuchten Praxis 
unterworfen werden. Man verzich- 
tet auf den Anspruch, mittels Wis- 
senschaft von der Gesellschaft diese 

INSTITUT FÜR KONTAKTLINSEN 
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Gesellschaft kritisch mitzugestalten. 
Das Studium wird zur Fortsetzung 
der Schule mit anderen Mitteln. 
Eine mögliche Theorie-Praxis-Dy- 
namik schlafft . ab zu kritiklosem 
social engeneering. 

. Die Professoren, die dies zulas- 
sen, haben endgültig Anspruch auf 
wissenschaftliche Autorität verlo- 
ren. Niemand wollte ihnen rationale 
Autorität nehmen; sie haben sie 
einfach nicht besessen. Die Fach- 
schaft sieht sich gezwungen, mehr 
als bisher in eigene Hände zu über- 
nehmen. -rd- 

mi Id auf der Zunge 

WÜrZig Im Geschmack 

männlich im Aroma 

„sozialistische 

Perspektiven" 
Am 28. November soll die zweite 
Nummer der „sozialistischen Per- 
spektiven" erscheinen, die als Zei- 
tung einer einzelnen Hochschul- 
gruppe, des SHB, in dieser Form 
in der Bundesrepublik ohne Bei- 
spiel ist. Während in der ersten 
Ausgabe anläßlich des Wahlkamp- 
fes zum Studentenparlament die 
hochschulpolitische Konzeption des 
SHB erläutert wurde, wollen die 
„Perspektiven" zukünftig gesell- 
schaftstheoretische und politisch- 
praktische Probleme behandeln. 

Die Zeitung wird vorerst in einer 
Auflage von 7000 Exemplaren min- 
destens dreimal im Semester er- 
scheinen. Zusätzlich sind Sonder- 
ausgaben zu Wahlen und Nach- 
wahlen geplant. 

Ziel ist, die „sozialistischen Per- 
spektiven" zu einem kritisch- 
konstruktiven Instrument heraus- 
zubilden, das im Sinne einer partei- 
lichen, sozialistischen Alternative 
die theoretische Diskussion führt 
und konkrete Vorschläge macht. 

Pfeifenmodell 54 
aus dem Hause OLDENKOTT^ 

KSG-Arbeitskreis 
Die Situation in Mexiko während 
des Studentenaufstandes war das 
Thema des Ecuadorianers Jorge 
Salazar, Doktorand der Universität 
Münster. 

Damit wurde ein Arbeitskreis der 
Katholischen Studentengemeinde 
begonnen, der sich während des 
Wintersemesters mit dem Thema 
„Guatemala" beschäftigen wird, um 
hier an symptomatischen Beispie- 
len ökonomische und politische 
Strukturen Lateinamerikas zu un- 
tersuchen. 

Die interessanteste Themenstel- 
lung wird die ständig steigende 
direkte Beteiligung westdeutscher 
Firmen und der Bundesregierung 
bei der Ausbeutung der Länder 
Südamerikas sein. 

Die erste Sitzung läuft am 9. De- 
zember, 20 Uhr, in der Baracke 9. 

Emanzipation-Aufgabe rationaler Wissenschaft 

VDS legt Hochschulgesetzentwurf vor / Kultusminister greift Autonomie der Universität an 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen im VDS erarbeitete einen Entwurf für ein Hochschulgesetz. Am 9. November wurde er von der Landesdelegier- 
tenversammlung in Köln angenommen. Der VDS schaltete sich damit in die Diskussion um ein neues Hochschulgesetz auf Landesebene ein, zu dem be- 
reits Entwürfe der CDU und von Rektor Biedenkopf vorlagen. Am 12. 11. stellte Kultusminister Holthoff seinen Referentenentwurf den Universitäten zu. 
Binnen einer Woche sollte der Entwurf im Kabinett eingebracht werden. Auf diese Weise war es Studenten, Assistenten und Professoren faktisch unmög- 
lich, ihre Kritik anzumelden. 

In einem vorangestellten theore- 
tischen Teil legt der VDS in seinem 
Entwurf seine Vorstellungen von 
Wissenschaft und der Universität, 
als Stätte der Organisation von 
Wissenschaft, dar. Ausgangspunkt 
ist, daß die Krise der Hochschule 
„weniger Krise ihrer Organisa- 
tion als vielmehr Krise ihres In- 
halts", nämlich der Wissenschaften, 
ist. Wissenschaft wird verstanden 
als „wachsende Produktivkraft und 
damit als verantwortlich für die 
Verwissenschaftlichung aller Le- 
bensbereiche und als Ursache ge- 
sellschaftlicher Veränderungen". 
Ihre Aufgabe als „Instrument der 
Leitung und Planung aller gesell- 
schaftlichen Prozesse" ist die ratio- 
nale Analyse einer „von ihr selbst 
nicht geschaffenen Ding- und Wert- 
ordnung" und damit letztlich „die 
menschliche Emanzipation". 

Die Universität unterscheidet sich 
von anderen „Wissenschaft verwal- 
tenden Institutionen" durch die Ein- 
heit von Forschung und Lehre, ver- 
standen als „die zu leistende Rück- 
übersetzung der Forschungen in die 
Lehre und die Neubestimmung der 
Forschung durch die Anforderungen 
der Lehre". Daraus postuliert der 
VDS den Vorzug der universitären 
Forschung vor der „unter dem Ge- 
setz privatwirtschaftlicher Ausnut- 
zung monopolisierten Forschung", 
denn: „Nicht private oder staatlich 
subventionierte Forschung im Be- 
reich der Industrie, sondern öffent- 
lich finanzierte und kontrollierbare 
Forschung löst Wissenschaft aus 
ihrer bisher als naturwüchsig be- 
griffenen Entwicklung und setzt 
einen rationalen Lenkungsprozeß 

in Gang, der dem Emanzipations- 
interesse und den Entwicklungs- 
möglichkeiten der universitären 
Wissenschaft entspricht." 

An Stelle der vom VDS propa- 
gierten Neuorientierung der Wis- 
senschaft steht im Holthoff-Ent- 
wurf die Reform der' Organisation 
im Vordergrund mit der Absicht, 
die Effizienz der Ausbildung zu er- 
höhen. Aufgliederung in Fachberei- 
che, Einteilung in Studienjahre, 

Aufstellung von Studienordnungen 
und jährlichen Studienplänen sind 
kennzeichnend für eine strukturelle 
Reform der Hochschule, nicht der 
Wissenschaft. 

Die wesentlichen Punkte des 
VDS-Entwurfs sind: 
■ Drittelparität 

Voraussetzung für die Rationali- 
sierung der Wissenschaften ist die 
Teilnahme aller am Wissenschafts- 
prozeß Beteiligten an den Entschei- 
dungen über die Wissenschafts- 
organisation. Im bewußten Gegen- 
satz zum „heute herrschenden Be- 
wußtsein, daß nur eine Personen- 
gruppe Entscheidungen fällen kön- 
ne", fordert der VDS-Entwurf eine 
„durchgängige drittelparitätische re- 
präsentative Besetzung aller Ent- 
scheidungsgremien". Das gilt für 
den Abteilungsrat auf Fachbereichs- 
ebene ebenso wie für das Hoch- 
schulparlament. 

In Kultusminister Holthoffs Re- 
ferentenentwurf hingegen gelten 

für vier Entscheidungsgremien vier 
verschiedene Paritäten. Nur der 
Senat mit ohnehin geringen Ent- 
scheidungskompetenzen ist drittel- 
paritätisch besetzt: 
■ Öffentlichkeit 
Öffentlichkeit ist unersetzliche Vor- 
aussetzung universitärer Demokra- 
tie. So sind im VDS-Entwurf grund- 
sätzlich die Tagungen der Gremien 
auf Fachbereichs- und Gesamt- 
universitätsebene sowie die Prüfun- 
gen öffentlich. 
■ Studentenschaft 

„Die Studentenschaft bildet eine 
rechtsfähige Teilkörperschaft der 
Hochschule mit Zwangsmitglied- 
schaft zur Wahrnehmung der hoch- 
schulpolitischen Interessen der Stu- 
denten". (§ 12 Abs. 1 VDS-Entwurf.) 
Das politische Mandat der Studen- 
ten resultiert aus ihrer Aufgabe, 
„Theorie und Praxis miteinander 
zu verbinden, Wissenschaft und 
Politik auf ihre gesamtgesellschaft- 
liche Rationalität zu befragen und 
zu betreiben". 

H Selbstverwaltung 
Die Rechtsform der Universität 

ist nach den Vorstellungen des VDS 
die einer Körperschaft des öffent- 
lichen Rechts. Die Selbstverwaltung 
der Universität erstreckt sich auch 
auf Finanz- und Personalangele- 
genheiten. „Die Hochschule ist also 
ihr eigener Dienstherr." Ihre finan- 
ziellen Mittel bezieht sie aus „Glo- 
balanweisungen aus dem Staats- 
haushalt des Landes NRW". Die 
Verteilung der Mittel ist Sache der 
Hochschulgremien, des paritätisch 
besetzten Hochschulparlaments und 
Haushaltsausschusses. Grundsätz- 

lich vollzieht sich die universitäre 
Selbstverwaltung auf zwei Ebenen, 
auf Fachbereiche und in zentralen 
Organen. 

Der Entwurf des Kultusministe- 
riums ist demgegenüber gekenn- 
zeichnet durch stärkere Einbezie- 
hung der Hochschulverwaltung in 
die allgemeine Staatsverwaltung. 
Typisch sind die weitgehenden 
Rechte, die dem Kultusminister zu- 
stehen. Die Frankfurter Rundschau 
spricht von „wahrhaft landesfürst- 
licher Größenordnung". Der Kultus- 
minister ernennt den Hochschul- 
präsidenten und den acht- bis zehn- 
köpfigen Beirat. Dieser setzt sich 
aus Personen zusammen, die nicht 
der Hochschule angehören dürfen 
und ihr Anregungen vermitteln sol- 
len. Diese Befugnisse und der weite 
Umfang seiner „allgemeinen Rechts- 
aufsicht" stellen einen massiven 
Eingriff des Staates in die Auto- 
nomie der Hochschule dar. 

Verständlich 
Prof. Sven Erik Wunner ließ jetzt 
die Muster-Antworten auf die 
Lernfragen zum subjektiven Recht 
(1—3) und die Frage „Was wissen 
Sie darüber, wodurch in unserer 
Staatsordnung ein Schutz vor Ein- 
griffen der Staat Staatsgewalt in 
Freiheit und Eigentum des einzel- 
nen gewährleistet wird?" (4) seiner 
Erstsemester-Fragenklausur ver- 
teilen. 
Die Beantwortung der übrigen (Be- 
kenntnis-Fragen; vergl. BSZNr. 32) 
werde „aus verständlichen Grün- 
den" später erfolgen. 

Der AStA 

zur Sache 

Die Konventssitzung 
zeigte wieder einmal die Wider- 
sprüche innerhalb unserer Univer- 
sität. Es stellt sich die Frage, wie 
lange wir das noch bloß feststellen 
wollen, anstatt handelnd zu deren 
Auflösung überzugehen. 

Die Selbstbeweihräucherung des 
Konvents, Biedenkopfs Beschwö- 
rung eines „Selbstbewußtwerdens" 
der Universität angesichts und ge- 
genüber den staatlichen Versuchen, 
direkten Einfluß auf die Universi- 
tät zu nehmen, kann der AStA nicht 
mitmachen, solange die Studenten- 
schaft kein gleichberechtigter Teil 
dieser Universität ist. 

Die Professoren, die jetzt die 
Studenten brauchen, dürfen sich 
nicht wundern, wenn die von ihnen 
in Unmündigkeit und Rechtlosig- 
keit gehaltenen Studenten kein 
Interesse zeigen, die Autonomie der 
Universität zu verteidigen. Erst 
eine Universität, hinter der alle 
ihre Mitglieder stehen, weil sie 
wirklich Mitglieder sind und sich 
als solche fühlen können, wird Wi- 
derstand zu leisten bereit und in 
der Lage sein. Die Ordinarien- 
Universität kann das nicht. 

In diesem Zusammenhang lehnte 
auch der AStA den Vorschlag Bie- 
denkopfs ab, die Zwangskörper- 
schaft Studentenschaft aufzulösen 
und deren Kosten über den Uni- 
Haushalt bestreiten zu lassen. So 
gerne wir es auch sähen, wenn die 
Studenten ihren Sozialbeitrag nicht 
mehr zu zahlen brauchten, so sehr 
sind wir uns der Gefahr bewußt, 
die in der Auflösung liegt. Zum 
einen konnten wir in Berlin beob- 
achten, wie einem, den Herrschen- 
den unbequemer AStA, die Mittel 
gekürzt wurden, um ihn politisch 
lahrhzulegen, zum anderen wäre es 
Verschleierung und Heuchelei, die 
Studentenschaft solcherart in die 
Uni zu integrieren, von deren Wil- 
lensbildung und Entscheidungspro- 
zeß sie effektiv ausgeschlossen ist. 

Auch die Diskussionsbeiträge der 
Assistenten, deren elende Abhän- 
gigkeit von Ordinarien noch offen- 
sichtlicher ist und die erst seit 
kurzem offen ihre Meinung zu ver- 
treten wagen, weisen rein grup- 
pengebundene Interessenstand- 
punkte auf, bei denen sich für die 
Studentenschaft die Frage nach der 
Bündnisfähigkeit der Assistenten 
überhaupt stellt. So hatten diese 
nichts schneller in die Debatte zu 
werfen, als die Forderung nach 
mehr Zeit für eigene Forschung, 
ohne dabei die Notwendigkeit eigen- 
ständiger Forschung für alle Uni- 
versitätsmitglieder in Betracht zu 
ziehen. Auch die schlitzohrige Be- 
merkung, in Richtung AStA, im 
eigenen Konzept die Beteiligung 
der Universitätsbediensteten anzu- 
führen, geht nicht an. Der AStA 
hat stets den Standpunkt vertreten, 
daß die Drittelparität nur die Vor- 
aussetzung ist — aber die unbe- 
dingte — um über sie hinauszu- 
gehen. Der AStA ist selbstverständ- 
lich bereit, und das hätte eigentlich 
klar sein müssen, die Universitäts- 
bediensteten, d. h. diejenigen, von 
deren Arbeit unsere getragen wird 
und deren Arbeitsplatz die Univer- 
sität auch ist, voll an der Willens- 
bildung der Universität zu betei- 
ligen. 

Der AStA wird jedenfalls nicht 
so unverschämt sein, von „funk- 
tionsgerechter Beteiligung" zu spre- 
chen, d. h. letztlich von Nicht- 
Gleichberechtigung. Er wird den 
Bediensteten nicht das vorenthalten 
wollen, was die Professoren den 
Studenten verweigern wollen, näm- 
lich die Mündigkeit und Verant- 
wortlichkeit nach eigener Entschei- 
dung zu diskutieren oder zu 
schweigen, zu stimmen oder sich zu 
enthalten. Das muß den einzelnen 
Gruppen selbst überlassen bleiben, 
das darf nicht von oben befohlen 
werden. -hpk- 
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Nicht die Formulierung 

einzelner Paragraphen, 

sondern dringliche Regelung 

der Gegenstände 

An die 
Studentinnen und Studenten 
der Ruhr-Universität 

Ich erlaube mir, Ihnen einen Ar- 
beitsentwurf für eine Neuberatung 
der Verfassung der Ruhr-Univer- 
sität zur Kenntnis zu bringen, den 
ich dem Senat am 17. 10. 1968 zu- 
geleitet habe. 
In der Sitzung des Senats vom 
29. 6. 1968 hatten Rektor und Senat 
auf Wunsch des damaligen Vorsit- 
zenden der Verfassungskommission 
der Arbeit der Kommission jede 
Unterstützung zugesagt. Ich selbst 
hatte zu diesem Zweck die Vorlage 
eines in Paragraphen gefaßten Ver- 
fassungsvorschlages unter Berück- 
sichtigung der Grundsätze des Kul- 
tusministers, der Kultusminister- 
konferenz, des Berichtes der Lan- 
desrektorenkonferenz von Nord- 
rhein-Westfalen zur Neuordnung 
der Hochschulselbstverwaltung so- 
wie eventuell eingehender Vor- 
schläge aus der Universität ange- 
boten. Eine Unterstützung der Ver- 
fassungsberatungen war um so 
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dringlicher, als sich die Beratungen 
erneut verzögert hatten. 
Bei der vorliegenden Arbeitsunter- 
lage kam es mir weniger auf die 
Formulierung der einzelnen Para- 
graphen an als auf die Formulie- 
rung der Strukturen einer neuen 
Verfassung sowie der Gegenstände, 
die einer Regelung bedürfen. 
Der Arbeitsentwurf ist vom Senat 
der Verfassungskommission als 
Arbeitsgrundlage für ihre Beratun- 
gen überwiesen worden. Die Ver- 
fassungskommission setzt sich aus 
dem Rektor als Vorsitzenden, dem 
Kanzler, zwei Professoren, einem 
habilitierten Nichtordinarius, zwei 
Assistenten und zwei Studenten 
zusammen. Sie wird ihre Beratun- 
gen im Laufe dieses Winterseme- 
sters zu einem vorläufigen Abschluß 
bringen. Im Rahmen ihrer Bera- 
tungen wird sie Vertreter aller 
Gruppen der Universität anhören. 

Mit freundlichen Grüßen 
Kurth Biedenkopf 
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Präambel 
In der Erkenntnis 

der Bedeutung der Wissenschaft, 
vertreten in allen ihren Diszi- 
plinen, für die kulturelle, so- 
ziale, wirtschaftliche, technische 
und damit gesellschaftspolitische 
Ordnung und Entwicklung un- 
seres Landes und der Mitver- 
antwortung, die der Wissen- 
schaft daraus für die Zukunft 
des einzelnen und der Gesell- 
schaft erwächst; 

in dem Bewußtsein, 
daß die Wissenschaft diese Mit- 
verantwortung in freier, schöp- 
ferischer und kritischer Tätig- 
keit zu erfüllen hat; 

in der Überzeugung, 
daß die Universität ihrer Auf- 
gabe als Ort freier wissenschaft- 
licher Tätigkeit in Forschung, 
Lehre und Studium als Bestand- 
teil des Bildungswesens einer 
freiheitlichen, sozialen und 
rechtsstaatlichen Demokratie nur 
in autonomer und kritischer 
Selbstbestimmung gerecht wer- 
den kann 

und gestützt 
auf die durch Verfassung und 
Gesetz garantierte Freiheit von 
Forschung und Lehre 

hat sich die Ruhr-Universität 
Bochum die folgende Verfassung 
gegeben. 

Schöpferisch und kritisch 

Erster Abschnitt: Grundsätze 
Art. 1 

(Auftrag der Universität) 
Die Ruhr-Universität erfüllt im 
Zusammenwirken ihrer Mitglieder 
den ihr gegebenen Auftrag zu wis- 
senschaftlicher Forschung, wissen- 
schaftlicher Lehre und wissen- 
schaftlichem Studium. Die Ruhr- 
Uniiversität und ihre Mitglieder 
nehmen dadurch den schöpfe- 
rischen und kritischen Auftrag der 
Wissenschaft in Staat und Gesell- 
schaft wahr. Die Ruhr-Universität 
bekennt sich in diesem Rahmen zur 
Öffentlichkeit der Wissenschaft. 

Art. 2 
(Bestimmung des Auftrags) 

Der Auftrag der Ruhr-Universität 
wird begründet durch die Anfor- 
derungen der Wissenschaft und der 
Gesellschaft. Den Inhalt und Um- 
fang der Anforderungen der Gesell- 
schaft bestimmt die Universität in 
Übereinstimmung mit Staat und 
Gesellschaft. Die Erfüllung dieses 
Auftrags schafft die Bedingungen 
für den kulturellen, sozialen, wirt- 
schaftlichen und technischen Fort- 
schritt und damit für die politische 
Zukunft des einzelnen und der Ge- 
sellschaft. Mit diesem ihrem Auf- 
trag nimmt die Universität ihre 
gesellschaftliche Funktion wahr. 

Art. 3 
(Die einzelnen Aufgaben) 

(1) Die Aufgaben der Ruhr-Univer- 
sität sind: 
1. Wissenschaftliche Forschung zur 

ständigen Weiterentwicklung, 
Verbreitung und Vermittlung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

2. Wissenschaftliche Lehre und 
Studium zur wissenschaftlichen 
beruflichen Ausbildung und 
Weiterbildung. 

3. Ausbildung und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 

4. Wahrnehmung und Sicherung 
des kritischen Auftrages der 
Wissenschaft in Staat und Ge- 
sellschaft. 

5. Die Erfüllung der besonderen 
Anforderungen, die aus ihrem 
Standort erwachsen, und die 
Förderung der internationalen 
wissenschaftlichen Zusammen- 
arbeit und damit der inter- 
nationalen Verständigung. 

6. Die Förderung ihrer Mitglieder 
im sozialen, kulturellen und 
sportlichen Bereich. 

(2) Aus dem kritischen Auftrag der 
Wissenschaft folgt für die Ruhr- 
Universität die Aufgabe, 

für die Freiheit der Wissenschaft 
und in diesem Rahmen für die frei- 
heitlich - demokratische Grundord- 
nung einzutreten. 
Wissenschaft zur Förderung der 
Studenten zu selbständigem, wis- 
senschaftskritischem und politi- 
schem Denken zu betreiben 
und sich damit zur politischen Ver- 
antwortlichkeit der Wissenschaft zu 
bekennen. 

Art. 4 
(Autonomie der Universität 

und Freiheit ihrer Mitglieder) 
(1) Die Ruhr-Universität erfüllt 
ihre Aufgaben unter der verfas- 
sungsrechtlichen Gewährleistung 
der Freiheit der Wissenschaft. Dar- 
aus folgt die Autonomie der Uni- 
versität in der Gestalt des Rechtes 
der Selbstverwaltung sowie die 
Freiheit ihrer Mitglieder in For- 
schung, Lehre und Studium. 
(2) Die Ruhr-Universität ist ver- 
pflichtet, für die Freiheit der For- 
schung, der Lehre und des Studiums 
ihrer Mitglieder gegenüber Staat 
und Gesellschaft einzutreten. Ver- 
pflichtungen, die diese Freiheit ver- 
letzen oder begrenzen, sind unver- 
einbar mit der Autonomie der Uni- 
versität und der Freiheit der For- 
schung, der Lehre und des Studiums. 
(3) Die Ruhr-Universität garantiert 
die Vielfalt der wissenschaftlichen 
Meinungen und Methoden. Die 
Freiheit der Diskussion ist für sie 
unverzichtbar. 

Art. 5 
(Körperschaft 

des öffentlichen Rechts) 
(1) Die Ruhr-Universität ist eine 
durch Gesetz geschaffene rechts- 
fähige Körperschaft des öffent- 
lichen Rechts. Sie unterliegt der 
Rechtsaufsicht des Kultusministers. 
(2) Sie hat das Recht der Selbst- 
verwaltung. 
(3) Sie regelt ihre Angelegenheiten 
im Rahmen ihrer Autonomie durch 
Satzungen. 
(4) Sie hat das Recht, Universitäts- 
prüfungen abzuhalten und akade- 
mische Grade zu verleihen. Sie hat 
das Promotions- und Habilitations- 
recht. 
(5) Sie hat einen eigenen Haushalt. 
(6) Sie hat eigenes Vermögen. 
(7) Sie ist Dienstherr der in ihr täti- 
gen Beamten, Angestellten und 
Arbeiter. 
(8) Sie hat das Recht, Ehrungen vor- 
zunehmen und Ehrentitel zu ver- 
leihen. 
(9) Sie führt ein eigenes Siegel. 

Art. 6 
(Selbstverwaltung) 

(1) Die Ruhr-Universität ordnet und 
verwaltet ihre Angelegenheiten 
nach den Grundsätzen der Selbst- 
verwaltung in eigener Verantwor- 
tung im Rahmen dieser Verfassung. 
(2) Zu den Selbstverwaltungsange- 
legenheiten der Universität gehören 
alle den Wissenschaftsbetrieb vor- 
aussetzende Angelegenheiten: die 
akademischen Angelegenheiten, die 
Wirtschafts-, Personal- und Finanz- 
verwaltungsangelegenheiten. Die 
Universität nimmt die Verwaltung 
der akademischen, der Wirtschafts-, 
Personal- und Haushaltsangelegen- 
heiten in eigener Zuständigkeit 
wahr. 

Art. 7 
(Grundsätze der Selbstverwaltung) 

(1) Die Selbstverwaltung der Ruhr- 
Universität Bochum muß der Struk- 
tur der Universität als wissen- 
schaftlicher Einrichtung Rechnung 
tragen. 
(2) An der Selbstverwaltung sind 
alle Mitglieder der Universität be- 
teiligt. 
(3) Die Organisation der Selbst- 
verwaltung muß bestimmt sein von 
dem Grundsatz der Transparenz, 
der Kontrolle und der umfassen- 
den Information aller Mitglieder. 

Alle Mitglieder haben ein Anhö- 
rungs- und Antragsrecht in den sie 
betreffenden Angelegenheiten. Den 
von einer Entscheidung Betroffe- 
nen ist die Entscheidung und ihre 
Begründung bekanntzugeben. 

Art. 8 
(U niversitäts Verfassung) 

(1) Aufgaben, Aufbau, Gliederung 
und Organisation der Ruhr-Univer- 
sität, Rechte und Pflichten ihrer 
Mitglieder, Durchführung von For- 
schung, Lehre und Studium werden 
in dieser Universitätsverfassung 
geregelt, die der Genehmigung des 
Kultusministers bedarf. 
(2) Die Ruhr-Universität beschließt 
über die Einführung und Auf- 
hebung von Studiengängen sowie 
über die Bildung, Veränderung und 
Aufhebung der Gliederung im Ein- 
vernehmen mit dem Kultusminister. 

Art. 9 
(Einheit von Forschung und Lehre) 
(1) Die Ruhr-Universität beruht auf 
der Einheit von Forschung und 
Lehre. Das Prinzip der Einheit des 
Wissenschafts- und Ausbildungs- 
prozesses ist für sie unverzichtbar. 
(2) Die Ruhr-Universität bekennt 
sich zur Einheitlichkeit des wissen- 
schaftlichen Auftrags und zur Zu- 
sammenarbeit aller Disziplinen. 

Gleichheit der Chancen 

Art. 10 
(Bildungs- und Chancengleichheit) 
(1) Die Ruhr-Universität bekennt 
sich zur Bildungs- und Chancen- 
gleichheit aller Studierenden. 
(2) Das Studium an der Ruhr- 
Universität und die Benutzung 
ihrer Einrichtungen ist gebühren- 
frei. 
(3) Die Studierenden haben das 
Recht, alle Einrichtungen der Uni- 
versität nach Maßgabe dieser Ver- 
fassung und nachgeordneter Rege- 
lungen zu benutzen. 

Zweiter Abschnitt: Mitglieder 
Art. 11 

(Mitglieder der Universität) 
(1) Mitglieder der Ruhr-Universität 
sind alle hauptberuflich in der Wis- 
senschaft Tätigen, die eingeschrie- 
benen Studierenden sowie die Be- 
diensteten der Universitätsverwal- 
tung. 
(2) Die hauptberuflich in der Wis- 
senschaft Tätigen sowie die Bedien- 
steten der Universitätsverwaltung 
werden durch Begründung eines 
Beamtenverhältnisses oder durch 
Begründung eines Anstellungsver- 
trages Mitglieder der Ruhr-Univer- 
sität. Die Besetzung von Stellen ist 
grundsätzlich auszuschreiben. So- 
weit der Begründung des Beamten- 

verhältnisses ein besonderes Aus- 
wahlverfahren (Berufungsverfah- 
ren) vorausgeht, finden auch die 
Vorschriften für das Auswahlver- 
fahren Anwendung. 
(3) Die Studierenden werden Mit- 
glieder durch Einschreibung. Die 
Einschreibung erfolgt nach einer 
Einschreibungsordnung, die der 
Senat erläßt und die der Genehmi- 
gung des Kultusministers bedarf. 

Art. 12 
(Angehörige der Universität) 

(1) Angehörige der Ruhr-Univer- 
sität sind alle neben- oder ehren- 
amtlich an ihr Tätigen. Dazu ge- 
hören 
1. die Ehrenbürger 
2. die Honorarprofessoren 
3. die Gastprofessoren, Gastdozen- 

ten und Gastassistenten 
4. die nebenamtlichen Dozenten 
5. die Lehrbeauftragten 
6. die Gasthörer. 
(2) Sie haben das Recht, alle Ein- 
richtungen der Universität zu be- 
nutzen. 
(3) Sie sind bei Entscheidungen in 
ihren Angelegenheiten zu beteili- 
gen. Sie haben insoweit ein An- 
trags- und Anhörungsrecht. Die 
Entscheidungen sind zu begründen. 
Sie können Sondervoten abgeben. 

Rechte und Pflichten 

Art. 13 
(Allgemeine Rechte 

und Pflichten der Mitglieder) 
(1) Die Mitglieder haben das Recht, 
an der Selbstverwaltung der Uni- 
versität teilzunehmen. Die Art ihrer 
Beteiligung ergibt sich aus den 
Vorschriften dieser Verfassung. Die 
Beteiligung der Bediensteten der 
Universitätsverwaltung an Ent- 
scheidungen derjenigen Organe der 
Universität ist ausgeschlossen, de- 
ren Beschlüsse sie auszuführen 
haben. 
(2) Sie haben das Recht, alle Ein- 
richtungen der Universität nach 
Maßgabe dieser Verfassung und 
nachgeordneter Regelungen zu be- 
nutzen. 
(3) Die Mitglieder haben die Pflicht, 
zur Erfüllung des Auftrages und 
der Aufgaben der Universität bei- 
zutragen und sich an der Selbst- 
verwaltung zu beteiligen. Den Mit- 
gliedern dürfen aus ihrer Tätigkeit 
in der Selbstverwaltung keine 
Nachteile entstehen. 
(4) Die Mitglieder der Kollegial- 
organe der Universität haben die 
Gesamtinteressen der Universität 
zu vertreten und sind in der Aus- 
übung ihres Stimmrechts an Wei- 
sungen und Aufträge nicht gebun- 
den. 
(5) Die Mitglieder sollen sich der 
gesellschaftlichen und politischen 
Bedeutung ihrer wissenschaftlichen 
Tätigkeit bewußt sein. 
(6) Die Rechtsstellung der Mitglie- 
der regelt sich nach dieser Verfas- 
sung, dem Satzungsrecht der Uni- 
versität und den allgemeinen ge- 
setzlichen Vorschriften. 

Art. 14 
(Assistentenschaft) 

(1) Die Assistenten nehmen ihr 
Recht zur Teilnahme an der Selbst- 
verwaltung der Universität und der 
Abteilungen durch die Assistenten- 
schaft wahr. Die Assistentenschaft 
vertritt die Assistenten in den Or- 
ganen der Universität. Sie gibt sich 
zu diesem Zweck eine Satzung, die 
der Genehmigung des Senats und 

der Bestätigung durch den Kultus- 
minister bedarf. 
(2) Die Satzung der Assistenten- 
schaft regelt insbesondere ihre 
fachliche Gliederung in die Fach- 
assistentenschaften und die Ge- 
samtassistentenschaft sowie die 
Wahl ihrer Vertreter in die Organe 
der Universität. Sie regelt ferner 
die Berichts- und Informations- 
pflicht der Vertreter der Assisten- 
tenschaft in den Organen der Uni- 
versität und den Umfang der Bin- 
dung an Weisungen und Richtlinien. 

Art. 15 
(Studentenschaft) 

(1) Die Studenten nehmen ihr Recht 
zur Teilnahme an der Selbstver- 
waltung der Universität und der 
Abteilungen durch die Studenten- 
schaft wahr. Die Studentenschaft 
vertritt die Studenten in den Orga- 
nen der Universität. Sie gibt sich 
zu diesem Zweck eine Satzung, die 
der Genehmigung des Senats und 
der Bestätigung durch den Kultus- 
minister bedarf. 
(2) Die Satzung der Studentenschaft 
regelt insbesondere ihre fachliche 
Gliederung in die Fachstudenten- 
schaften und die Gesamtstudenten- 
schaft sowie die Wahl ihrer Ver- 
treter in die Organe der Universität. 
Sie regelt ferner die Berichts- und 
Informationspflicht der Vertreter 
der Studentenschaft in den Orga- 
nen der Universität und den Um- 
fang der Bindung an Weisungen 
und Richtlinien. 

Art. 16 
(Studentische Vereinigungen) 

(1) Studentische Vereinigungen kön- 
nen auf Antrag in eine beim Rektor 
geführte Liste eingetragen werden. 
Über die Eintragung entscheidet 
der Rektor. 
(2) Eingetragene studentische Ver- 
einigungen genießen für alle Ver- 
anstaltungen in den Räumen der 
Ruhr-Universität den Schutz der 
Universität. 
(3) Das Nähere regelt eine Eintra- 
gungsordnung. 
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Kommission schlichtet 

Art. 17 
(Schlichtungsordnung) 

(1) Zur Erledigung von Beschwer- 
den und zur Beilegung von Streitig- 
keiten im Rahmen der Aufgaben 
der Universität kann von jedem 
Mitglied der Universität unbescha- 
det anderer Zuständdgkeite. ein 
Schlichtungsverfahren beantragt 
werden. Gegen Entscheidungen der 
Organe der Universität sowie gegen 
Entscheidungen im Ordnungsver- 
fahren kann ein Schlichtungsver- 
fahren nicht beantragt werden. 
(2) Zur Durchführung von Schlich- 
tungsverfahren wird vom Senat 
eine Schlichtungskommission ein- 
gerichtet. 
(3) Die Zusammensetzung der 
Schlichtungskommission sowie das 
Verfahren werden in einer Schlich- 
tungsordnung geregelt, die der 
Senat beschließt. 

Art. 18 
(Universitätsordnung) 

(1) Gegen Mitglieder der Univer- 
sität, die die Wahrnehmung der 
Aufgaben der Universität oder 
ihrer Organe stören oder in anderer 
Weise gegen die Ordnung der Uni- 
versität verstoßen, insbesondere 
den Studien- und Forschungs- 
betrieb stören oder die Arbeit der 
Organe der Universität behindern, 
können Ordnungsmaßnahmen auf 
Grund einer Universitätsordnung 
getroffen werden. 
(2) Die Universitätsordnung wird 
vom Senat beschlossen und bedarf 
der Genehmigung des Kultus- 
ministers. Ordnungsmaßnahmen 
können nur auf der Grundlage 
bestimmter Tatbestände ausgespro- 
chen werden. 

Dritter Abschnitt: Organisation 
Art. 19 

(Aufbau und Gliederung 
der Universität) 

(1) Die Ruhr-Universität gliedert 
sich in einen wissenschaftlichen 
Bereich (Bereich der Forschung, der 

Lehre und des Studiums) und einen 
wissenschaftsverwaltenden Bereich 
(Bereich der Hochschulselbstver- 
waltung). 
(2) Der wissenschaftliche Bereich 
gliedert sich in Abteilungen (Fach- 
bereiche). 
(3) Die Hochschulselbstverwaltung 
wird von den Selbstverwaltungs 
Organen der Gesamtuniversität und 
den Selbstverwaltungsorganen der 
Abteilungen wahrgenommen. 
(4) Die Durchführung der Aufgaben 
der Hochschulselbstverwaltung ist 
der Universitätsverwaltung über- 
tragen. Die Universitätsverwaltung 
ist Teil der Universität. 

Erster Unterabschnitt: 
Gesamtuniversität 

Art. 20 
(Die Organe) 

Organe der Gesamtuniversität sind 
1. das Rektorat 
2. der Senat 
3. der Konvent 
4. der Universitätsbeirat. 

Art. 21 
(Rektorat) 

(1) Das Rektorat besteht aus 
1. dem Rektor als Vorsitzenden 
2. den Prorektoren als Vorsitzende 

der ständigen Universitätskom- 
missionen 

3. dem Universitätskanzler. 
(2) Die Führung der Geschäfte des 
Rektorats, die Verteilung der Auf- 
gaben unter die Mitglieder, die Be- 
stimmung der dem Rektor zur allei- 
nigen Erledigung übertragenen Ge- 
schäfte und der Entscheidungen, die 
wegen ihrer grundsätzlichen Be- 
deutung der Zustimmung des Se- 
nats bedürfen, die Zusammenarbeit 
der Mitglieder sowie die Vertretung 
des Rektors regeln sich nach einer 
Rektoratsgeschäftsordnung, die vom 
Rektorat beschlossen wird und der 
Zustimmung des Senats bedarf. 

Das Rektorat leitet 

Art. 22 
(Aufgaben und Zuständigkeiten 

des Rektorats) 
(1) Das Rektorat leitet die Univer- 
sität. Es ist dem Senat für seine 
Amtsführung verantwortlich. 
(2) Das Rektorat ist zuständig für 
alle Angelegenheiten der Gesamt- 
universität, insbesondere für die 
Leitung, Gestaltung, Planung und 
Entwicklung der Universität sowie 
die Koordination der Selbstverwal- 
tungstätigkeiten der Abteilungen, 
soweit nicht die Zuständigkeit an- 
derer Organe gegeben ist. 

Art. 23 
(Rechtsstellung des Rektors) 

(1) Der Rektor wird vom Konvent 
gewählt und von der Landesregie- 
rung ernannt. Seine Tätigkeit ist 
hauptamtlich. 
(2) Die Amtszeit des Rektors be- 
trägt vier Jahre. Der Amtsantritt 
erfolgt mit Beginn des Studien- 
jahres. Wiederwahl ist möglich. 
Wird das Amt des Rektors vor Ab- 
lauf seiner Amtszeit frei, so wird 
ein neuer Rektor gewählt. Ist der 
neue Rektor bereits gewählt, so 
tritt er sein Amt als Rektor mit 
dem Zeitpunkt der vorzeitigen Be- 
endigung der Amtsführung seines 
Amtsvorgängers an. 
(3) Der Rektor muß Professor der 
Ruhr-Universität oder einer ande- 
ren deutschen Hochschule sein oder 
die Voraussetzungen für die Be- 
rufung erfüllen. Ist er nicht Pro- 
fessor der Ruhr-Universität, so ist 
mit der Übernahme des Amtes die 
Ernennung zum Professor verbun- 
den. 
(4) Nach Ablauf seiner Amtszeit 
tritt der Rektor wieder in die 
Rechtsstellung als Professor ein. Er 
ist auf Antrag bis zu zwei Jahren 
nach Ablauf seiner Amtszeit von 
Lehr- und Verwaltungsaufgaben 
freizustellen. 

Art. 24 
(Aufgaben des Rektors) 

(1) Der Rektor ist Vorsitzender des 
Rektorats. Er leitet im Rahmen der 
Geschäftsordnung des Rektorats 
die Universität. 
(2) Der Rektor repräsentiert die 
Universität. Ihm steht die rechts- 
geschäftliche und gerichtliche Ver- 
tretung der Universität zu. 
(3) Der Rektor ist Vorsitzender 
des Konvents. Er ist beratendes Mit- 
glied des Senats und des Univer- 
sitätsbeirats. Er bereitet die Be- 
schlüsse der Organe der Gesamt- 
universität vor und führt sie aus. 
Hält der Rektor den Beschluß eines 
Organs der Universität für rechts- 
widrig, so hat er ihn unverzüglich 
zu beanstanden. Kommt eine Eini- 
gung nicht zustande, so hat er den 
Kultusminister als Rechtsaufsichts- 
behörde zu unterrichten. Die Be- 
anstandung hat aufschiebende Wir- 
kung. In dringenden Fällen kann 
der Rektor vorläufige Maßnahmen 
treffen. 
(4) Der Rektor leitet die Univer- 
sitätsverwaltung. Er übt das Wei- 
sungsrecht aus. Sein Vertreter in 
der Universitätsverwaltung ist der 
Universitätskanzler. 
(5) Der Rektor ist Dienstvorgesetz- 
ter aller Bediensteten der Univer- 
sität. Er ernennt die Beamten. 
(6) Der Rektor immatrikuliert die 
Studenten. 
(7) Der Rektor legt jährlich dem 
Konvent einen Rechenschaftsbericht 
vor und berichtet regelmäßig dem 
Senat über seine Amtsführung. 
(8) Der Rektor ist berechtigt, an 
den Sitzungen der Organe der Ab- 
teilungen teilzunehmen. Er ist zu 
den Sitzungen unter Angabe der 
Tagesordnung einzuladen. 
(9) Der Rektor ist für die Ordnung 
in der Universität verantwortlich 
und übt das Hausrecht aus. 

Geheim und schriftlich 

Art. 25 
(Wahl des Rektors) 

(1) Der Rektor wird in der Mitte 
des seinem Amtsantritt voran- 
gehenden Studienjahres vom Kon- 
vent gewählt. 
(2) Vom Zeitpunkt seiner Wahl bis 
zu seinem Amtsantritt hat er die 
Stellung eines Rektors designatus. 
Er ist berechtigt und verpflichtet, 
an den Geschäften des Rektorats 
teilzunehmen. Das Nähere regelt 
die Rektoratsgeschäftsordnung. 
(3) Die Wahl des Rektors erfolgt 
geheim und schriftlich. Sie wird von 
einem vom Konvent auf Vorschlag 
des Senats eingesetzten Wahlaus- 
schuß durch Aufstellung einer Kan- 
didatenliste vorbereitet. Die Wahl 
wird vom dienstältesten Prorektor 
geleitet. 
(4) Die absolute Mehrheit der Stim- 
men der Mitglieder des Konvents 
entscheidet. Wird auch im zweiten 
Wahlgang die absolute Mehrheit 
nicht erreicht, so gelangen die bei- 
den Kandidaten, die in diesem 
Wahlgang die meisten Stimmen er- 
halten haben, in die Stichwahl. 
Haben mehrere Kandidaten die 
gleiche Stimmenzahl erhalten, so 
entscheidet für die Zulassung zur 
Stichwahl im dritten Wahlgang 
zwischen ihnen das Los. Die Mehr- 
heit entscheidet im dritten Wahl- 
gang. Bei Stimmengleichheit ent- 
scheidet das Los. 
(5) Der Rektor kann vom Konvent 
mit zwei Dritteln der Stimmen der 

Mitglieder vor Ablauf seiner Amts- 
zeit durch Wahl eines neuen Rek- 
tors abberufen werden. 
(6) Das Nähere regelt eine Wahl- 
ordnung für die Wahl des Rektors, 
die vom Senat beschlossen wird 
und der Genehmigung des Kon- 
vents bedarf. 

Art. 26 
(Rechtsstellung und Aufgaben 

der Prorektoren) 
(1) Die Prorektoren sind Mitglieder 
des Rektorats. Sie leiten die Arbeit 
der Universitätskommission, deren 
Vorsitz sie führen. Sie sind für 
ihren Zuständigkeitsbereich ent- 
sprechend der Rektoratsgeschäfts- 
ordnung verantwortlich. Sie haben 
das Recht auf allseitige Information. 
(2) Die Tätigkeit der Prorektoren 
ist nebenamtlich. 
(3) Die Prorektoren sind auf Antrag 
bis zu einem Jahr nach Ablauf ihrer 
Amtszeit von Lehr- und Verwal- 
tungsaufgaben freizustellen. 

Art. 27 
(Wahl der Prorektoren) 

(1) Die Prorektoren werden auf 
Vorschlag des Rektors aus dem 
Kreis der Professoren der Univer- 
sität vom Senat gewählt. Der Vor- 
schlag für den Prorektor als Vor- 
sitzenden der Kommission für 
Lehre und studentische Angelegen- 
heiten soll im Einvernehmen mit 
den Vertretern der Studentenschaft, 
der Vorschlag für den Prorektor als 
Vorsitzenden der Kommission für 
Forschung und wissenschaftlichen 

Nachwuchs im Einvernehmen mit 
den Vertretern der Assistenten- 
schaft erfolgen. 
(2) Die Amtszeit der Prorektoren 
beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig. Ihre Amtszeit beginnt 
jeweils abwechselnd in halbjähr- 
lichem Abstand in nachstehender 
Reihenfolge: 

Prorektor als Vorsitzender der 
Kommission für Finanz- und 
Personalangelegenheiten; 
Prorektor als Vorsitzender der 
Kommission für Bauangelegen- 
heiten, Planung und Struktur; 
Prorektor als Vorsitzender der 
Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs; 
Prorektor als Vorsitzender der 
Kommission für Lehre und stu- 
dentische Angelegenheiten. 

(3) Die Prorektoren können vom 
Senat mit zwei Dritteln der Stim- 
men seiner Mitglieder abberufen 
werden. 

Art. 28 
(Universitätskommissionen) 

(1) Zur Beratung und Vorbereitung 
von Entscheidungen des Rektorats 
und zur Vorbereitung von Vorlagen 
des Rektors an den Senat werden 
vier ständige Universitätskommis- 
sionen gebildet mit folgenden Zu- 
ständigkeitsbereichen: 
1. Kommission für Finanz- und 

Personalangelegenheiten: 
Aufstellung des Haushaltsplans 
und des Finanzplans der Uni- 
versität, 
Zuweisung von Haushaltsmitteln 
zur Finanzierung besonderer 
Forschungsvorhaben, 
Verwaltung des Universitätsver- 
mögens, 
Prüfung der Berufungsvor- 
schläge der Abteilungen, 
Wiederbesetzung oder Einzie- 
hung freiwerdender Stellen. 

2. Kommission für Bauangelegen- 
heiten, Planung und Struktur: 
Planung und Koordinierung der 
Bauvorhaben, 
Aufstellung von Raumprogram- 
men und Raumverteilung, 
Fragen der Struktur, der Glie- 
derung, der Organisation und 
der Verfassung, 
mittel- und langfristige Planung 
der Entwicklung und Struktur 
der Universität, 
Zusammenarbeit mit anderen 
Hochschulen und Wissenschafts- 
organisationen, 
hochschulpolitische Angelegen- 
heiten. 

3. Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs: 
Koordinierung der Forschungs- 
vorhaben der Fachbereiche, 
Bildung von Forschergruppen 
und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen (Instituten), 
Zuteilung von Habilitationsstel- 
len aus dem Universitätshaus- 
halt, 
Fragen der Ausbildung und För- 
derung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 

4. Kommission für Lehre und stu- 
dentische Angelegenheiten: 
Grundsatzfragen des Lehrbetrie- 
bes und des Studiums, 
Koordinierung der Studien- und 
Prüfungsordnungen, 
Koordinierung des Lehrange- 
botes, 
Überprüfung der Lehrbelastung 
der Dozenten, 

Organisation des Kontaktstu- 
diums und des Ferienstudiums, 
soweit eine Koordinierung über 
das Gebiet eines Fachbereichs 
hinaus notwendig ist, 
studentische Angelegenheiten, 
Koordinierung des Vortrags- 
wesens. 

(2) Die Mitglieder der Kommission 
haben das Recht der allseitigen 
Information. 
(3) Das Nähere regelt die Rektorats- 
geschäftsordnung. 

Art. 29 
(Mitglieder der 

Universitätskommissionen) 
(1) Die Universitätskommissionen 
setzen sich außer den Prorektoren 
als Vorsitzenden wie folgt zusam- 
men: 
1. Kommission für Finanz- und 

Personalangelegenheiten: 
Vier habilitierte Mitglieder, zwei 
Vertreter der Assistentenschaft, 
zwei Vertreter der Studenten- 
schaft. 

2. Kommission für Bauangelegen 
hei ten, Planung und Struktur: 
Vier habilitierte Mitglieder, zwei 
Vertreter der Assistentenschaft, 
zwei Vertreter der Studenten- 
schaft. 

3. Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs: 
Zwei habilitierte Mitglieder und 
zwei Vertreter der Assistenten- 
schaft. 

4. Kommission für Lehre und stu- 
dentische Angelegenheiten: 
Zwei habilitierte Mitglieder, 
zwei Vertreter der Studenten- 
schaft. 

(2) Die habilitierten Kommissions- 
mitglieder werden vom Senat auf 
zwei Jahre gewählt, und zwar je- 
weils jährlich die Hälfte der Mit- 
glieder. 
(3) Die Vertreter der Assistenten- 
schaft werden von der Assistenten- 
schaft, die Vertreter der Studenten- 
schaft von der Studentenschaft 
nominiert und vom Senat gewählt. 
Ihre Amtsdauer beträgt jeweils ein 
Jahr. 

Art. 30 
(Senat) 

(1) Der Senat ist Organ der Rechts- 
setzung. 
(2) Er führt die Aufsicht und Kon- 
trolle gegenüber dem Rektorat. Das 
Rektorat ist dem Senat in allen 
Angelegenheiten seiner Amtsfüh- 
rung berichts- und rechenschafts- 
pflichtig. 

Art. 31 
(Mitglieder des Senats) 

(1) Die Mitglieder des Senats sind: 
1. Der Vorsitzende und sein Stell- 

vertreter, 
2. je ein habilitierter Vertreter der 

Abteilungen, 
3. Vertreter der Assistentenschaft, 
4. Vertreter der Studentenschaft. 
(2) Das Verhältnis der stimmberech- 
tigten Mitglieder verhält sich zwi- 
schen den habilitierten Mitgliedern, 
den Vertretern der Assistenten- 
schaft und den Vertretern der Stu- 
dentenschaft wie 60:20:20. 
(3) Die Mitglieder des Rektorats ge- 
hören dem Senat mit beratender 
Stimme an. Sie haben das Recht 
des Sondervotums zu allen Senats- 
beschlüssen, die die Genehmigung 
des Konvents oder des Kultus- 
ministers bedürfen. 

Amtsdauer zwei Jahre 

Art. 32 
(Wahl der Mitglieder des Senats) 
(1) Der Vorsitzende und stellvertre- 
tende Vorsitzende des Senats wer- 
den aus den Reihen der habilitier- 
ten Mitglieder des Senats für eine 
Amtsdauer von zwei Jahren ge- 
wählt. Für das Wahlverfahren gilt 
Art. 25, Abs. 3, S. 1, und Abs. 4 
entsprechend. 
(2) Die habilitierten Mitglieder wer- 
den für eine Amtsdauer von zwei 
Jahren gewählt. 
(3) Die Vertreter der Assistenten- 
schaft und die Vertreter der Stu- 
dentenschaft werden für eine Amts- 
dauer von einem Jahr gewählt. 
(4) Für jedes Mitglied ist zugleich 
ein Stellvertreter zu wählen. Eine 
Vertretung von Senatsmitgliedern 
durch andere Mitglieder der Univer- 
sität als den gewählten Stellver- 
treter ist ausgeschlossen. 

Art. 33 
(Zuständigkeit des Senats) 

(1) Der Senat ist unbeschadet an- 
derer Vorschriften dieser Verfas- 
sung zuständig für: 
1. Die Verabschiedung aller Sat- 

zungen und Ordnungen der Uni- 
versität sowie der Studien-, 
Prüfungs-, Promotions- und 
Habilitationsordnungen, 

2. die Verabschiedung des Haus- 
halts, 

3. die Verabschiedung von Struk- 
tur- und Entwicklungsplänen, 

4. die Zustimmung zu Entscheidun- 
gen des Rektorats über die in 
der Rektoratsgeschäftsordnung 
vorbehaltenen Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung für 
die Universität, 

5. die Beziehungen zu anderen 
Universitäten, 

6. Vorlagen zur Änderung der Ver- 
fassung an den Konvent, 

7. die Wahl des Vorsitzenden des 
Senats und seines Stellvertre- 
ters, 

8. die Wahl des Vorsitzenden und 
der Mitglieder der Universitäts- 
kommissionen, 

9. die Nomination des Universitäts- 
kanzlers und seines Stellvertre- 
ters, 

10. die Wahl von Kommissionsmit- 
gliedern, 

11. Ehrungen. 
(2) Der Senat kann Entscheidungen 
des Rektorats von grundsätzlicher 
Bedeutung aussetzen und an das 
Rektorat zur erneuten Prüfung und 
Entscheidung zurückverweisen. 

Art. 34 
(Beschlußfassung des Senats) 

(1) Der Vorsitzende beraumt die 
Sitzungen des Senats an. Auf 
schriftliches Verlangen von einem 
Viertel der Mitglieder ist er ver- 
pflichtet, den Senat zu einer Sit- 
zung einzuberufen. 
(2) Zur Vorbereitung seiner Be- 
schlußfassung kann der Senat von 
Fall zu Fall Kommissionen ein- 
setzen. Er wählt die Kommissions- 
mitglieder und die Kommissions- 
vorsitzenden. Im übrigen bedient 
er sich zur Vorbereitung und Durch- 
führung seiner Beschlüsse des Rek- 
torats und der Universitätskomis- 
sionen. 
(3) Die Beschlußfassung des Senats 
erfolgt in den Sitzungen. Sie kann 
nach dem Ermessen des Vorsitzen- 
den in besonderen Fällen, falls 
nicht mehr als drei Mitglieder 
widersprechen, auch durch schrift- 
lichen Umlauf stattfinden. 
(4) Der Senat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel sei- 
ner stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. 
(5) Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt, soweit in 
dieser Verfassung nicht etwas ande- 
res bestimmt ist. Bei Stimmen- 
gleichheit gibt die Stimme des Vor- 
sitzenden den Ausschlag. Auf An- 
trag eines Mitglieds wird geheim 
abgestimmt. 
(6) Bei Verhandlungen und Abstim- 
mungen, die persönliche Angelegen- 
heiten eines Mitglieds betreffen, 
darf der Betreffende nicht an- 
wesend sein. 
(7) Jedes Mitglied des Senats, das 
bei der Beschlußfassung überstimmt 
worden ist, kann verlangen, 
a) daß seine abweichende Stimm- 

abgabe im Protokoll festgehal- 
ten wird, 

b) daß Beschlüssen, die anderen 
Stellen zugeleitet werden sein 
Sondervotum beigefügt wird, 
das im Hauptbericht zu erwäh- 
nen ist. Das Sondervotum muß 
in der Sitzung angemeldet, be- 
gründet und binnen einer vom 
Senat zu bestimmenden Frist 
dem Vorsitzenden übersandt 
werden. 

(8) Die Beschlüsse des Senats sind 
zu veröffentlichen. 

(9) Das Nähere regelt eine Ge- 
schäftsordnung des Senats, die 
sich der Senat gibt. 

Neuwahl und Abwahl 

Erlaß und Änderungen 

Art. 35 
(Konvent) 

Der Konvent ist zuständig für: 
1. Die Wahl und Abwahl des Rek- 

tors, 
2. die Beschlußfassung über Erlaß 

und Änderungen der Verfassung, 
3. Stellungnahme zum jährlichen 

Rechenschaftsbericht des Rek- 
tors, 

4. Wahlen gemäß Art. 25, Abs. 3, 
S. 2. 

Art. 36 
(Mitglieder des Konvents) 

(1) Mitglieder des Konvents sind 
1. der Rektor als Vorsitzender, 
2. die habilitierten Mitglieder der 

Universität. 
3. Vertreter der Assistentenschaft 

in den Abteilungen und den 
Organen der Gesamtuniversität 
sowie Mitglieder der obersten 
Organe der Assistentenschaft, 

4. Vertreter der Studentenschaft 
in den Abteilungen und den 
Organen der Gesamtuniversität 
sowie Mitglieder der obersten 
Organe der Studentenschaft, 

5. der Universitätskanzler und die 
Mitglieder des Personalrates. 

(2) Das Verhältnis der habilitierten 
Mitglieder zu den Vertretern der 
Assistentenschaft und den Vertre- 
tern der Studentenschaft verhält 
sich wie 60:20:20. Alle Abteilungen 
müssen im Konvent auch durch 
Assistenten und Studenten vertre- 
ten sein. 
Alternativvorschlag: 

Art. 36 
(Mitglieder des Konvents) 

(1) Mitglieder des Konvents sind 
1. der Rektor als Vorsitzender, 
2. je drei Vertreter der habilitier- 

ten Mitglieder in den Abteilun- 
gen, 

3. je ein Vertreter der Assistenten- 
schaft in den Abteilungen sowie 
drei Mitglieder des obersten 
Organs der Assistentenschaft. 

4. je ein Vertreter der Studenten- 
schaft in den Abteilungen sowie 
drei Mitglieder des obersten 
Organs der Studentenschaft, 

5. der Universitätskanzler und die 
Mitglieder des Personalrates. 

(2) Die Vertreter der habilitierten 
Mitglieder werden vom Abteilungs- 
rat für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. 

Konvent bei Beidarf 

Art. 37 
(Einberufung und Beschlußfassung 

des Konvents) 
(1) Der Rektor beruft den Konvent 
bei Bedarf ein. Er beruft den Kon- 
vent ferner dann ein, wenn dies 
mindestens ein Achtel der Mitglie- 
der unter Angabe der zu behan- 
delnden, zur Zuständigkeit des 
Konvents gehörenden Angelegen- 
heiten beantragt. 
(2) Der Konvent ist beschlußfähig, 
wenn zwei Drittel seiner Mitglieder 
anwesend sind. 
(3) Die Sitzungen des Konvents sind 
öffentlich. 
(4) Der Konvent faßt Beschluß mit 
einfacher Mehrheit der Anwesen- 
den, sowie sich aus Art. 25, Abs. 3, 
Satz 1 und Abs. 4, dieser Vorschrift 
nichts anderes ergibt. 
(5) Änderungen der Verfassung 
können entweder auf einen vom 
Senat mit zwei Drittel der Stimmen 
der Anwesenden beschlossenen An- 
trag oder auf Antrag von minde- 
stens einem Viertel der Konvents- 
mitglieder beschlossen werden. Für 
den Beschluß sind zwei Drittel der 
Stimmen der Mitglieder des Kon- 
vents erforderlich. Eine briefliche 
Abstimmung über den Antrag ist 
zulässig, wenn er zuvor im Konvent 
beraten und dem Konvent sodann 
zur Beschlußfassung vorgelegt wor- 
den ist. Der Konvent kann nach 
Beratung über die Anträge nur 
über die Annahme der Ablehnung 
des Antrages entscheiden. Die vom 
Konvent beschlossenen Verfas- 
sungsänderungen bedürfen der Ge- 
nehmigung des Kultusministers. 
(6) Der Konvent gibt sich eine Ge- 
schäftsordnung. 

Art. 38 
(Universitätsbeirat) 

(1) Zur Beratung des Rektorats in 
grundsätzlichen Angelegenheiten 
der Weiterentwicklung der Univer- 
sität, der strukturellen Planung der 
Universität und der Forschungs- 
politik sowie zur Förderung der 
Beziehungen der Universität zur 
Öffentlichkeit wird ein Universi- 
tätsbeirat gebildet. Er unterstützt 
die Anliegen der Universität. 
(2) Der Universitätsbeirat kann im 
Rahmen seiner Zuständigkeit Emp- 
fehlungen an die anderen Organe 
der Universität aussprechen. 

Art. 39 
(Mitglieder 

des Universitätsbeirates) 
(1) Der Universitätsbeirat hat neun 
Mitglieder, die auf Vorschlag von 
Rektor und Senat für die Dauer 
von vier Jahren vom Kultus- 
minister berufen werden. 
(2) Die Mitglieder des Universitäts- 
beirates dürfen nicht Mitglieder 
der Universität sein. Es sollen Per- 
sönlichkeiten des öffentlichen Le- 
bens sein, die durch ihre berufliche 
Tätigkeit oder in sonstiger Weise 
der Wissenschaft verbunden sind. 
(3) Der Rektor gehört dem Univer- 
sitätsbeirat mit beratender Stimme 
an. Er ist dem Universitätsbeirat 
gegenüber auskunftspflichtig. 
(4) Der Universitätsbeirat wählt aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden. 
(5) Der Universitätsbeirat ist be- 
schlußfähig, wenn mindestens sechs 
seiner stimmberechtigten Mitglie- 
der anwesend sind. 

Zweiter Unterabschnitt: 
Abteilungen 

Art. 40 
(Organisation und Verwaltung) 

(1) Die Ruhr-Universität gliedert 
sich in Abteilungen. 
(2) Die Abteilung ist die Wissen- 
schaftliche Grundeinheit von For- 
schung, Lehre und Studium. Sie 
erfüllt unbeschadet der Gesamt- 
verantwortung der Universität in 
ihrem Fachbereich den wissen- 
schaftlichen Auftrag: die Durch- 
führung von Forschung, Lehre und 
Studium. 
(3) Die Abteilung ist die Grund- 
einheit der Hochschulselbstverwal- 
tung. Sie verwaltet ihre Angelegen- 
heiten einschließlich der Angelegen- 
heiten der ihr zugehörigen Hoch- 
schullehrer, Forschungsgruppen 
oder Institute, soweit diese Ver- 
fassung keine andere Regelung 
vorsieht. 
(4) Bibliotheken, Werkstätten und 
andere zentrale Einrichtungen sind 
Einrichtungen der Abteilung. Die 
Regelungen über die Universitäts- 
bibliothek bleiben davon unberührt. 
(5) Die Abteilung gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die der Geneh- 
migung des Senats bedarf. 

Erfüllung der Aufgaben 

Bildung und Auflösung 

Art. 41 
(Zusammenarbeit von Gesamt- 
universität und Abteilungen) 

Die Abteilungen sind zur Erfüllung 
der Aufgaben der Universität, zur 
Zusammenarbeit untereinander und 
mit den Organen der Gesamt- 
universität verpflichtet. 

Art. 42 
(Begriff der Abteilung) 

(1) Die Abteilung umfaßt als Wis- 
senschaftseinheit verwandte oder 
benachbarte. Fachgebiete. Die Be- 
stimmung der Abteilungen der 
Ruhr-Universität erfolgt durch 
diese Verfassung. 
(2) Die Abteilung ist so zu bilden, 
daß eine einheitliche Organisation 
von Forschung, Lehre und Studium 
in einem oder benachbarten Fach- 
gebieten gewährleistet ist. Dazu ge- 
hört die Erfüllung der wissen- 
schaftlichen Aufgabenstellung in 
ihrem Fachgebiet oder ihren Fach- 
gebieten, eine wirksame Gestaltung 
der Selbstverwaltung, die Gewähr- 
leistung des wissenschaftlichen 
Kontaktes ihrer Mitglieder sowie 
die Durchführung eines selbständi- 
gen Studienganges. 

Art. 43 
(Zusammenschluß und Auflösung 

von Abteilungen) 
(1) Abteilungen sind neu zu bilden, 
bestehende Abteilungen zusammen- 
zuschließen, zu teilen oder aufzu- 
lösen, wenn Veränderungen der 
wissenschaftlichen Aufgabenstel- 
lung und die in Art. 42, Abs. 2, 

genannten Voraussetzungen es er- 
fordern. 
(2) Die Entscheidung des Rektorats 
über einen entsprechenden Antrag 
bedarf der Zustimmung des Senats. 
(3) Die Bildung neuer Abteilungen 
und die Auflösung bestehender 
Abteilungen hat in Übereinstim- 
mung mit der Hochschulplanung 
des Landes zu erfolgen. 

Art. 44 
(Abteilungen der Ruhr-Universität) 
Die Ruhr-Universität gliedert sich 
in die Abteilungen für 

1. Evangelische Theologie 
2. Katholische Theologie 
3. Philosophie 
4. Pädagogik 
5. Geschichtswissenschaft 
6. Germanistik 
7. Anglistik 
8. Romanistik 
9. Rechtswissenschaft 

10. Wirtschaftswissenschaft 
11. Sozialwissenschaft 
12. Psychologie 
13. Mathematik 
14. Geowissenschaften 
15. Physik und Astronomie 
16. Chemie 
17. Biologie 
18. Maschinenbau 
19. Konstruktiver Ingenieurbau 
20. Elektrotechnik 
21. Naturwissenschaftliche Medizin 
22. Theoretische Medizin 
23. Praktische Medizin 
24. Ostasienforschung 
25. Leibeserziehung 
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Der Aufgabenkatalog 
Art. 55 

(Abteilungsgruppen) 
(1) Abteilungen können sich zur 
Wahrnehmung bestimmter Zustän- 
digkeiten zu Abteilungsgruppen 
(Fakultäten) von Fall zu Fall zu- 
sammenschließen. Der Zusammen- 
schluß bedarf der Zustimmung des 
Senats. 
(2) Die Zusammenarbeit mehrerer 
Abteilungen kann auch durch ge- 
meinsame Ausschüsse erfolgen, so- 
weit dies zur Wahrnehmung be- 
stimmter Koordinierungsmaßnah- 
men notwendig erscheint. 
(3) Der Dekan einr Abteilung führt 
den Vorsitz in der Abteilungs- 
gruppe. Ihm obliegt die verwal- 
tungsmäßige Betreuung der Ko- 
ordinationsmaßnahmen. 
(4) Die Zusammenarbeit dient ins- 
besondere der gemeinsamen Be- 
ratung von Studienplänen sowie 
von Prüfungs-, Promotions- und 
Habilitationsordnungen, dem Zu- 
sammenwirken bei Berufungsver- 
fahren und der Durchführung ge- 
meinsamer Lehrveranstaltungen 
und Forschungsvorhaben. 

Dritter Unterabschnitt: 
Universitätsverwaltung 

Art. 56 
(Aufgaben der Organisation der 

Universitätsverwaltung) 
(1) Die Erledigung der Geschäfte 
des Rektorats, die Vorbereitung und 
Durchführung der Beschlüsse der 
Organe der Universität, die ver- 

waltungsmäßige Durchführung der 
Aufgaben von Forschung, Lehre 
und Studium, die Bereitstellung der 
Allgemeinen und Technischen Dien- 
ste und die Abwicklung der übrigen 
laufenden Verwaltungsangelegen- 
heiten, ist Aufgabe der Univer- 
sitätsverwaltung. 
(2) Die Universitätsverwaltung 
umfaßt folgende Bereiche: 
1. Angelegenheiten der Lehre und 

studentische Angelegenheiten, 
2. Angelegenheiten der Forschung 

und des wissenschaftlichen Nach- 
wuchses, 

3. Angelegenheiten des Personals 
und des Haushalts; 

4. Angelegenheiten der Struktur 
und der Planung, 

5. Allgemeine und Technische Ver- 
waltungsdienste. 

(3) Die Universitätsverwaltung ist 
eine Zentralverwaltung. Zur Erle- 
digung bestimmter Verwaltungs- 
aufgaben der Dekanate werden Ver- 
waltungsstellen bei den Dekanaten 
eingerichtet. 
(4) Die Organisation der Univer- 
sitätsverwaltung und die Regelung 
der Zuständigkeiten erfolgt durch 
eine Geschäftsordnung der Univer- 
sitätsverwaltung und einen Ge- 
schäftsplan, die vom Rektorat erlas- 
sen werden und der Zustimmung 
des Senats bedürfen. 

Kanzler für 8 Jahre 

Recht auf freien Zugang 

Art. 66 
(Freier Hochschulzugang) 

(1) Jeder hat das Recht des freien 
Zuganges zur Universität im Rah- 
men seiner entsprechend den staat- 
lichen Vorschriften nachgewiesenen 
Fähigkeiten. 
(2) Jeder Studierende hat das Recht 
auf gleiche Ausbildung. 
(3) Jeder Studierende hat das Recht, 
Lehrveranstaltungen in allen Ab- 
teilungen zu belegen, mit Aus- 
nahme derjenigen Lehrveranstal- 
tungen, für die Zulassungsbeschrän- 
kungen bestehen. 
(4) Jeder Studierende hat das Recht, 
alle wissenschaftlichen Einrichtun- 
gen der Universität und der Abtei- 
lungen nach den dafür geltenden 
Vorschriften zu benutzen. 
(5) Jeder Studierende hat das Recht, 
von allen sozialen Einrichtungen 
und Leistungen Gebrauch zu ma- 
chen. 

Art. 67 
(Meinungs- und 

Informationsfreiheit) 
Die Universität gewährleistet 

die freie Meinungsbildung durch 
ungehinderten Zugang zu allen 
Informationsquellen und Ar- 
beitsmitteln 
den Freien Austausch wissen- 
schaftlicher Ergebnisse und 
die freie Auseinandersetzung in 
Anerkennung des Andersden- 
kenden als Partner. 

Art. 68 
(Studienjahr) 

Die Ruhr-Universität hält ihre 
Lehrveranstaltungen in einem Stu- 
dienjahr ab. Das Studienjahr dauert 
vom 1. 10. bis 30. 9. Das Nähere 
regelt die Einschreibungsordnung. 

Sechster Abschnitt: 
Akademische Prüfungen 

Art. 69 
(Grundsatz) 

Die akademischen Prüfungsordnun- 
gen und Prüfungen an der Ruhr- 
Universität haben den nachfolgen- 
den Vorschriften zu entsprechen. 

Art. 70 
(Ziel der Prüfungen) 

(1) Vor- und Zwischenprüfungen 
sind akademische Prüfungen. Sie 
dienen der Kontrolle des Studie- 
renden über Befähigung und Lei- 
stung in seinem Studienfach. Das- 
selbe gilt für die begleitende Stu- 
dienkontrolle. 

(2) Abschlußprüfungen dienen der 
Feststellung des wissenschaftlichen 
Ausbildungs- und Wissensstandes. 
Sie sollen insbesondere das wissen- 
schaftliche Denkvermögen bestäti- 
gen. Ihre Abnahme soll von den 
für die wissenschaftliche Ausbil- 
dung verantwortlichen Hochschul- 
lehrern abgenommen werden. 
(3) Promotionsverfahren sollen den 
Nachweis für die Fähigkeit zu selb- 
ständiger wissenschaftlicher Arbeit 
erbringen. 

Art. 71 
(Prü fungsanforderungen) 

(1) Die Prüfungsanforderungen 
müssen bekannt und bestimmt sein. 
Die Studienpläne und das Lehr- 
angebot müssen entsprechend ge- 
staltet sein. 
(2) Der Prüfungsstoff soll in Vor- 
und Abschlußprüfung aufgeteilt 
werden. Es sollen Schwerpunkte 
gebildet werden. 

Art. 72 
(Prüfer) 

Bei der Abnahme von Prüfungen 
und der Zuerkennung von Befähi- 
gungen können nur solche Mitglie- 
der an der Entscheidung mitwirken, 
die die entsprechende Prüfung ab- 
gelegt haben oder denen die ent- 
sprechende Befähigung zuerkannt 
ist. 

Art. 73 
(Prüfungskommission) 

(1) Die Prüfungen müssen von Prü- 
fungskommissionen abgenommen 
werden. 
(2) Schriftliche Prüfungsarbeiten 
sind grundsätzlich von zwei Fach- 
gutachtern zu beurteilen. 
(3) Mündliche Prüfungen sind Kol- 
legialprüfungen. Sie sind als Grup- 
penprüfungen abzuhalten. Die 
Öffentlichkeit der Prüfung ist für 
die Mitglieder der Universität zu 
gewährleisten. 

Art. 74 
(Prüfungsordnungen) 

Einzelheiten sind in den Prüfungs- 
ordnungen geregelt, die die Abtei- 
lungen erlassen und die nach Ver- 
abschiedung durch den Senat der 
Genehmigung des Kultusministers 
bedürfen. In den Prüfungsordnun- 
gen ist eine Beschwerdemöglichkeit 
gegen Prüfungsentscheidungen vor- 
zusehen. 

Unabhängige Forschung 

Art. 45 
(Aufgaben der Abteilung) 

(1) Die Abteilung ist in ihrem Fach- 
gebiet oder in ihren Fachgebieten 
verantwortlich für die Durchfüh- 
rung der Aufgaben der Wissen- 
schaft in Forschung, Lehre und 
Studium. 
(2) Die Abteilung sorgt für die 
Durchführung eines ordnungs- 
gemäßen und vollständigen Lehr- 
angebots für ihren Fachbereich. Sie 
stellt hierzu Studienpläne auf, die 
mit den Prüfungsordnungen abge- 
stimmt sind. Die Hochschullehrer 
wirken im Rahmen ihrer Lehrver- 
pflichtungen an der Erfüllung eines 
vollständigen Lehrangebots mit. 
(3) Die Abteilung führt regelmäßige 
Studienberatungen durch. 
(4) Die Abteilung wirkt an einer 
ständigen Weiterentwicklung der 
Studienpläne und Prüfungsordnun- 
gen, der Lehre und der Studien- 
beratung mit. 
(5) Die Abteilung stellt Prüfungs-, 
Promotions- und Habilitations- 
ordnungen auf. 
(6) Die Abteilung führt die akade- 
mischen Prüfungen durch. 
(7) Die Abteilung koordiniert die 
Forschungsvorhaben der ihnen zu- 
geordneten Hochschullehrer, For- 
schungsgruppen und Institute. 
(8) Die Abteilung fördert und bildet 
den wissenschaftlichen Nachwuchs 
heran. 
(9) Die Abteilung übt das Vor- 
schlagsrecht für die Berufung der 
Professoren aus. 
(10) die Abteilung verleiht akade- 
mische Ehrengrade. 
(11) Die Abteilung erfüllt die 
Selbstverwaltungsaufgaben der ihr 
angehörenden Hochschullehrer, 
Forschungsgruppen und Institute 
und der zentralen Einrichtungen. 

Art. 52 
(Abteilungsrat) 

(1) Der Abteilungsrat setzt sich zu- 
sammen aus den habilitierten Mit- 
gliedern der Abteilung, den Ver- 
tretern der Fachassistentenschaft 
und den Vertretern der Fachstuden- 
tenschaft. Der Dekan führt den 
Vorsitz. 
(2) Auf je fünf habilitierte Mitglie- 
der der Abteilung kommen je zwei 
Vertreter der Fachassistentenschaft 
und der Fachstudentenschaft. Dem 
Abteilungsrat gehören jedoch min- 
destens je zwei Vertreter der Fach- 
assistentenschaft und Fachstuden- 
tenschaft an. 

Art. 53 
(Zuständigkeit des Abteilungsrates) 
(1) Der Abteilungsrat ist zuständig 
für alle Angelegenheiten der Ab- 
teilung, die nicht dem Dekanat vor- 
behalten sind. 
(2) In seine Zuständigkeit fällt be- 
sonders die 

1. Koordinierung von Forschungs- 
vorhaben in der Abteilung, 

2. Bildung von Forschungsschwer- 
punkten der Abteilung, 

3. Regelung des Lehrbetriebes, ins- 
besondere Abstimmung der 
Lehrveranstaltungen und Ge- 
währleistung der Vollständig- 
keit des Lehrangebotes, 

4. Verabschiedung der Studien- 
pläne, Studien- und Prüfungs- 
ordnungen, der Promotions-, 
Habilitationsordnungen und der 
Geschäftsordnung der Abteilung, 

5. Aufstellung des Haushaltsvor- 
anschlages für die Abteilung, 

(12) Der Abteilung steht die Ver- 
fügung über die ihr für ihre For- 
schungs- und Lehraufgaben zuge- 
wiesenen Personalstellen und Sach- 
mittel zu. 

Art. 46 
(Organe der Abteilung) 

Organe der Abteilung sind 
1. der Dekan 
2. der Abteilungsrat 

Art. 47 
(Dekan) 

(1) Der Dekan führt die laufenden 
Geschäfte der Abteilung. 
(2) Er beruft die Sitzungen des 
Abteilungsrates ein und leitet sie. 
Er bereitet dessen Beschlüsse vor 
und führt sie aus. In dringenden 
Fällen handelt er selbst und führt 
unverzüglich die Genehmigung des 
Abteilungsrates herbei. 
(3) Er vollzieht die Promotionen 
und Habilitationen. Er verleiht die 
akademischen Ehrengrade. 
(4) Er ist Vorgesetzter der unmittel- 
bar der Abteilung unterstehenden 
Beamten, Angestellten und Hilfs- 
kräfte. 
(5) Ihm unterstehen die zentralen 
Einrichtungen, die Bibliotheken 
und Werkstätten. 
(6) Der Dekan unterrichtet die Ab- 
teilungen laufend über alle Ange- 
legenheiten. 
(7) Das Nähere regelt die Geschäfts- 
ordnung der Abteilung. 

Art. 48 
(Wahl des Dekans) 

(1) Der Dekan wird in der Mitte 
des seinem Amtsantritt voraus- 
gehenden Studienjahres aus dem 
Kreis der Professoren vom Abtei- 
lungsrat für zwei Jahre gewählt. 
Auf das Wahlverfahren findet sinn- 
gemäß Art. 25 Anwendung. 
(2) Bei zeitweiliger Verhinderung 
wird der Dekan durch den an 
Dienstjahren ältesten Prodekan, im 
Falle des Art. 25 durch den dienst- 
ältesten Abteilungsbeauftragten 
vertreten. 

6. Verteilung und Zuweisung der 
der Abteilung zugewiesenen 
Haushaltsmittel, 

7. Funktionsbestimmung der Lehr- 
stühle im Fachbereich, 

8. Erstellung der Berufungslisten, 
9. Promotion, Habilitation, Förde- 

rung und Heranbildung des wis- 
senschaftlichen Nachwuchses, 

10. Wahlen, 
11. Ehrungen. 

Art. 54 
(Beschlußfassung) 

(1) Der Abteilungsrat ist beschluß- 
fähig, wenn die Hälfte seiner Mit- 
glieder anwesend ist. Er faßt seine 
Beschlüsse, sofern nichts anderes 
vorgeschrieben ist, mit einfacher 
Mehrheit. Die Beschlüsse sind zu 
veröffentlichen. 
(2) Jedes Mitglied des Abteilungs- 
rates, das bei der Beschlußfassung 
überstimmt worden ist, kann ver- 
langen, 
a) daß seine abweichende Stimm- 

abgabe im Protokoll festgehal- 
ten wird, 

b) daß Beschlüssen, die anderen 
Stellen zugeleitet werden, sein 
Sondervotum beigefügt wird, 
das im Hauptbericht zu erwäh- 
nen ist. Das Sondervotum muß 
in der Sitzung angemeldet, be- 
gründet und binnen einer vom 
Abteilungsrat zu bestimmenden 
angemessenen Frist dem Dekan 
zugeleitet werden. 

(3) Bei Verhandlungen und Abstim- 
mungen, die persönliche Angelegen- 
heiten eines Mitgliedes betreffen, 
darf der Betreffende nicht anwe- 
send sein. 

Art. 57 
(Universitätskanzler) 

(1) Der Universitätskanzler führt 
die Geschäfte der Universitäts- 
verwaltung. 
(2) Er ist Beamter auf Zeit. Er wird 
auf Vorschlag von Rektor und 
Senat vom Kultusminister ernannt. 
Seine Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die 
Amtszeit kann in der gleichen 
Weise um 8 Jahre verlängert wer- 
den. Der Universitätskanzler soll 
die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungs- 
dienst haben. 
(3) Der Universitätskanzler kann 
vom Senat abberufen werden. Für 
den Beschluß des Senats ist die 
Zustimmung von zwei Dritteln der 
Stimmen der Mitglieder erforder- 
lich. 
(4) Der Stellvertreter des Univer- 
sitätskanzlers wird vom Rektor 
ernannt. Der Senat hat ein Vor- 
schlagsrecht. Der Stellvertreter des 
Universitätskanzlers muß die Be- 
fähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst haben, 
wenn der Universitätskanzler diese 
Befähigung nicht hat. 

Vierter Abschnitt: Finanzwesen 
Art. 58 

(Finanzverwaltungszuständigkeit) 
(1) Das Land Nordrhein-Westfalen 
weist der Ruhr-Universität zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben die erfor- 
derlichen Mittel zu, deren Höhe im 
Haushaltsplan des Landes Nord- 
rhein-Westfalen festgesetzt wird. 
Der Landtag kann Auflagen be- 
schließen. 
(2) Die Zuweisung der Mittel erfolgt 
im Rahmen der haushaltsrecht- 
lichen Regelungen für einen Zeit- 
raum von vier Jahren. 
(3) Die Ruhr-Universität verwaltet 
die ihr global zugewiesenen Mittel 
nach den allgemeinen Grundsätzen 
des Haushaltsrechts in eigener Zu- 
ständigkeit. 

Art. 60 
(Universitätshaushalt) 

(1) Der Universitätshaushalt setzt 
sich zusammen aus den Mitteln für 
den wissenschaftlichen Bereich (Ab- 
teilungen und zentrale Mittel), für 
die Universitätsverwaltung und für 
die zentralen Einrichtungen der 
Universität. 
(2) Die Zuweisung von Mitteln aus 
dem Universitätshaushalt an die 
Abteilungen und zentralen Einrich- 
tungen erfolgt durch das Rektorat. 
Es hat dabei für eine kontinuierlich 
verfügbare Grundausstattung wie 
auch für die planmäßige Entwick- 
lung und Förderung besonderer 
Vorhaben der Forschung, der Lehre 
und des Studiums Sorge zu tragen. 
(3) Den Abteilungen obliegt die 
Bedarfsanmeldung für ihren Be- 
reich. 

Art. 61 
(Abteilungshaushalt) 

(1) Der Abteilungshaushalt setzt 
sich zusammen aus den der Abtei- 
lung unmittelbar aus dem Univer- 
sitätshaushalt zugewiesenen Mit- 
teln. 
(2) Die Abteilung beschließt grund- 
sätzlich alle vier Jahre über die 
Verteilung der Mittel des Abtei- 
lungshaushaltes für die Grundaus- 
stattung und alle zwei Jahre über 
die Verteilung der Mittel für beson- 
dere Vorhaben der Forschung und 
Lehre (Zusatzausstattung) im Rah- 
men des Finanzplanes und der 
Finanzordnung der Ruhr-Univer- 
sität. 
(3) Der Abteilung obliegt die Ver- 
teilung der ihr zugewiesenen Mittel. 
Sie ist verpflichtet, jährlich über 
die Verwendung von Mitteln für 
besondere Forschungs- und Lehr- 
vorhaben zu berichten. 

Art. 62 
(Rechenschaftspflicht) 

Die Universität berichtet in einem 
jährlichen Finanzbericht über die 
Verwendung der ihr zugewiesenen 
Mittel. Dazu legt sie eine Jahres- 
abschlußrechnung vor. Aus dem 
Finanzbericht muß insbesondere 
ersichtlich sein, wie die Mittel auf 
die Universitätsverwaltung, die Ab- 

(4) Die Ruhr-Universität stellt zu 
diesem Zweck in entsprechender 
Anwendung des § 9b der Reichs- 
haushaltsordnung eigene Haus- 
haltspläne (Finanzplan) auf. Für 
die Aufstellung und Ausführung 
der Haushaltspläne, die Kassen- 
führung und die Rechnungslegung 
sind die für die Landesverwaltung 
geltenden allgemeinen Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. § 31, 
Satz 2 RHO findet keine Anwen- 
dung. Der Haushaltsplan der Ruhr- 
Universität ist dem Haushaltsplan 
des Kultusministers als Anlage bei- 
zufügen. 
(5) Die Haushalts- und Wirtschafts- 
führung der Ruhr-Universität un- 
terliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. 
(6) Sachbearbeiter des Haushalts 
im Sinne des Haushaltsrechts ist 
der Rektor. Er kann die damit ver- 
bundenen Rechte und Pflichten 
ganz oder teilweise unter Bei- 
behaltung seiner Verantwortlich- 
keit delegieren. Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung des Rek- 
torats. 

Art. 59 
(Zuweisung der Personal- und 

Sachmittel) 
Mit Wirkung vom Haushaltsjahr ... 
sind die Einrichtungen, die Perso- 
nalstellen und die Sachmittel, die 
für Forschung, Lehre und Studium 
zur Verfügung stehen, nach den 
Bestimmungen dieser Verfassung 
zuzuweisen. Der Finanzplan ist 
nach den Vorschlägen der Abteilun- 
gen und der Stellungnahme der 
Universitätskommission für Finanz- 
und Personalangelegenheiten vom 
Rektorat jeweils für zwei Jahre 
aufzustellen und vom Senat zu ver- 
abschieden. Er kann aufgrund einer 
Vorlage des Rektorats vom Senat 
geändert werden. Das Nähere be- 
stimmt die Finanzordnung der 
Ruhr-Universität, die vom Senat 
beschlossen wird und der Geneh- 
migung des Kultusministers bedarf. 

teilungen und die zentralen Ein- 
richtungen verteilt wurden. Dabei 
ist zu unterscheiden zwischen der 
Finanzierung des laufenden Bedarfs 
(Grundausstattung) und der Ver- 
wendung schwerpunktartig ein- 
gesetzter Mittel (Zusatzausstattung). 

Art. 63 
(Eigenes Vermögen) 

Eigenes Vermögen der Ruhr-Uni- 
versität wird in entsprechender 
Anwendung des Landeshaushalts- 
rechts verwaltet. Die Verwaltung 
des eigenen Vermögens unterliegt 
der Prüfung durch den Landes- 
rechnungshof. 

Fünfter Abschnitt: 
Lehre und Studium 

Art. 64 
(Lernfreiheit) 

(1) Das wissenschaftliche Studium 
setzt die Lernfreiheit jedes Studie- 
renden voraus. 
(2) Der wissenschaftlich Studierende 
nimmt im Rahmen seiner Kennt- 
nisse an Lehre und Forschung teil. 
(3) Die Universität führt die Stu- 
dierenden durch die Vermittlung 
der wissenschaftlichen Fragen, Me- 
thoden und Ergebnisse und durch 
die Beteiligung an der Forschung 
zu selbständigem wissenschaftlichen 
Denken und Arbeiten. 

Art. 65 
(Studienfreiheit) 

(1) Für die Studierenden besteht 
Studienfreiheit. 
(2) Die Abteilungen stellen für die 
einzelnen Ausbildungsgänge Stu- 
dienpläne auf. Die Studienpläne 
müssen so gestaltet sein, daß der 
Studierende in nicht mehr als fünf 
Studienjahren eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Ausbildung er- 
hält. 
(3) In den Studienplänen kann vor- 
gesehen werden, daß die Zulassung 
zu bestimmten Veranstaltungen 
vom Besuch im Ausbildungsgang 
vorhergehenden Veranstaltungen 
oder der Ablegung von Zwischen- 
prüfungen abhängig gemacht wer- 
den kann, sofern durch diese die 
Studieneignung nachgewiesen wird. 

Siebenter Abschnitt: Forschung 
Art. 75 

(Forschungsfreiheit und 
Auftragsforschung) 

(1) Die Forschung ist nach ihrem 
Inhalt und in der Wahl ihres Ge- 
genstandes frei. 
(2) Soweit von Mitgliedern der Uni- 
versität Forschungsaufträge über- 
nommen werden, ist die Unabhän- 
gigkeit der Durchführung des Auf- 
trages sicherzustellen. Durch For- 
schungsaufträge können Gegen- 
stand und Fragestellung nur für be- 
stimmte Forschungsprojekte fest- 
gelegt werden. 

Art. 76 
(Forschungsgruppen und Institute) 
(1) Innerhalb einer Abteilung oder 
zwischen mehreren Abteilungen 
können sich Forschungsgruppen 
und Forschungseinheiten (Institute) 
bilden. Die Errichtung von Institu- 
ten bedarf der Zustimmung des 
Rektorats. 
(2) Soweit Forschungsgruppen und 
Forschungseinheiten (Institute) ei- 
ner Abteilung Verwaltungszustän- 
digkeiten ausüben, unterliegen sie 
einer Aufsicht. Die für den Bestand 
und Betrieb der Forschungsgruppen 
mit Forschungseinheiten (Institute) 
notwendigen Sachmittel und Per- 
sonalstellen sind im Haushalt der 
Abteilung ausgewiesen und werden 
den Forschungsgruppen und For- 
schungseinheiten (Institute) der 
Abteilung auf Antrag zugeteilt. Die 
Abteilung kann auf eine Änderung 
der Zusammensetzung oder Auf- 
lösung der Forschungsgruppen und 
Forschungseinheiten (Institute) hin- 
wirken, falls wissenschaftliche Be- 
dürfnisse das erfordern. 
(3) Das gleiche gilt für die For- 
schungsgruppen und Forschungs- 
einheiten (Institute), die auf dem 
Zusammenschluß von Lehrstühlen 
mehrerer Abteilungen beruhen, mit 

Art. 79 
(Zusammenarbeit der Hochschulen) 
Die Ruhr-Universität arbeitet bei 
der Erfüllung ihres wissenschaft- 
lichen Auftrages mit anderen Hoch- 
schulen zusammen. Es können Ab- 
sprachen über Fragen der Lehre 
und der Forschung getroffen wer- 
den (Sonderlehr- und Sonder- 
forschungsbereiche). 

der Maßgabe, daß die Haushalts- 
und Kontrollkompetenz von den 
beteiligten Abteilungen gemeinsam 
ausgeübt werden. 

Art. 77 
(Forschungseinrichtungen der 

Universität) 
Forschungseinrichtungen, die zur 
Zusammenarbeit von Wissenschaft- 
lern verschiedener Abteilungen in 
einer durch die Universität unmit- 
telbar finanzierten wissenschaft- 
lichen Veranstaltung (Projekt- 
forschung) geschaffen werden, 
unterliegen der Aufsicht des Rek- 
torats. 

Achter Abschnitt: 
Universitätseinrichtungen 

1. Universitätsbibliothek 
2. Rechenzentrum 
3. Studienbüro 
4. Musikalisches Zentrum 
5. Soziale Einrichtungen 
Von der Regelung der einzelnen 
Universitätseinrichtungen ist in 
dieser Arbeitsunterlage abgesehen 
worden. 
Die Gesetzgebung muß folgende 
Punkte umfassen: 
— Rechtliche Stellung der zentra- 

len Einrichtungen und Verfah- 
ren für die Errichtung und Auf- 
lösung zentraler Einrichtungen, 

— Aufsicht der Gesamtuniversität 
über zentrale Einrichtungen, 

— Befugnisse der zentralen Ein- 
richtungen zur Koordination 
von Einzeleinrichtungen der 
Universität vor allem im Bereich 
der Universitäts-Bibliothek, des 
Rechenzentrums und der Stu- 
dienbüros, 

— Organisationsvorschriften bzw. 
deren Erlaß, 

— Eingliederung in den Finanz- 
plan, 

— Benutzungsvorschriften bzw. de- 
ren Erlaß. 

Art. 82 
(Gemeinsame Einrichtungen 
mit anderen Universitäten) 

Die Ruhr-Universität kann sich an 
der Errichtung, der Unterhaltung 
und der Unterstützung der For- 
schung von außerhalb der Univer- 
sität stehenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen gemeinsam mit an- 
deren Hochschulen beteiligen. 

Ausschüsse beraten 

Art. 49 
(Abteilungsausschüsse) 

(1) In den Abteilungen werden drei 
Ausschüsse gebildet: 
1. Abteilungsausschuß für Lehre, 
2. Abteilungsausschuß 

für Forschung, 
3. Abteilungsausschuß 

für Haushalt. 
(2) Die Abteilungsausschüsse be- 
raten den Dekan in allen Ange- 
legenheiten der Abteilung von 
grundsätzlicher Bedeutung sowie in 
allen Angelegenheiten, die vom 
Dekan dem Abteilungsrat zur Ent- 
scheidung vorgelegt werden (De- 
kansvorlagen). Die Mitglieder der 
Abteilungsausschüsse haben das 
Recht auf allseitige Information. 
(3) In kleineren Abteilungen kön- 
nen an die Stelle der Abteilungs- 
ausschüsse Abteilungsbeauftragte 
für Lehre, für Forschung und für 
Haushaltsfragen treten, die den 
Dekan bei der Führung seiner 
Amtsgeschäfte beratend unterstüt- 
zen. 

Art. 50 
(Zusammensetzung 

der Abteilungsausschüsse) 
(1) Die Abteilungsausschüsse setzen 
sich neben den Vorsitzenden (Pro- 
dekanen) wie folgt zusammen: 
1. der Abteilungsausschuß für 

Lehre aus einem habilitierten 
Mitglied, einem Vertreter der 
Fachassistentenschaft und einem 
Vertreter der Fachstudenten- 
schaft; 

2. der Ausschuß für Forschung aus 
einem habilitierten Mitglied und 
einem Vertreter der Fachassi- 
stentenschaft; 

3. der Ausschuß für Haushalt aus 
einem habilitierten Mitglied und 
einem Vertreter der Fachassi- 
stentenschaft. 

(2) Der Prodekan für Lehre hat zu- 
gleich die Funktion eines Studen- 
tendekans. Der Prodekan für For- 
schung ist zugleich für den wissen- 
schaftlichen Nachwuchs verantwort- 
lich. Entsprechendes gilt für die 
Beauftragten im Sinne des Art. 49, 
Abs. 3. 

Art. 51 
(Wahl der Prodekane) 

(1) Für die Wahl der Prodekane gilt: 
1. Der Prodekan für Lehre wird 

von der Fachstudentenschaft der 
Abteilung aus dem Kreis der 
Professoren der Abteilung vor- 
geschlagen und vom Abteilungs- 
rat gewählt. 

2. Der Prodekan für Forschung 
wird von der Fachassistenten- 
schaft aus dem Kreis der Pro- 
fessoren der Abteilung vor- 
geschlagen und vom Abteilungs- 
rat gewählt. 

3. Der Prodekan für Haushalt wird 
vom Abteilungsrat aus dem 
Kreis der Professoren der Ab- 
teilung gewählt. 

Entsprechendes gilt für die Wahl 
der Abteilungsbeauftragten im 
Sinne des Art. 49, Abs. 3. 
(2) Die habilitierten Mitglieder der 
Abteilungsausschüsse werden vom 
Abteilungsrat aus dem Kreis der 
habilitierten Mitglieder der Abtei- 
lung gewählt. 
(3) Die Vertreter der Assistenten- 
schaft werden von der Fachassi- 
stentenschaft, die Vertreter der 
Studenten von der Fachstudenten- 
schaft vorgeschlagen und vom Ab- 
teilungsrat gewählt. 
(4) Die Amtszeit der habilitierten 
Ausschußmitglieder beträgt zwei 
Jahre, die Amtszeit der anderen 
Mitglieder ein Jahr. Die Amtszeit 
der Prodekane ist so einzurichten, 
daß ihr Beginn jeweils sechs Mo- 
nate vom Amtsantritt des Dekan 
abweicht. 

Dekan führt Vorsitz 

Finanzen und Vermögen 

Planung der Wissenschaft 

Neunter Abschnitt: 
Wissenschaftsplanung 

Art. 78 
(Wissenschaftsplanung 
der Ruhr-Universität) 

(1) Die Durchführung der Wissen- 
schaft in Forschung, Lehre und 
Studium vollzieht sich im Rahmen 
einer Wissenschaftsplanung der 
Ruhr-Universität. 
(2) Die Wissenschaftsplanung um- 
faßt insbesondere auch die Planung 
der Ausbildungskapazitäten der 
Universität sowie eine mehrjährige 
Finanzplanung. 
(3) Die Wissenschaftsplanung der 
Ruhr-Universität erfolgt im Ein- 
vernehmen mit der Wissenschafts- 
planung des Landes. 

Art. 80 
(Gruppen-Universität) 

Die Ruhr-Universität kann sich 
zum Zwecke einer besseren Aus- 
nutzung der Ausbildungsmöglich- 
keiten und Forschungseinrichtun- 
gen an der Errichtung gemeinsamer 
Einrichtungen der Selbstverwal- 
tung mit anderen Hochschulen be- 
teiligen, an die sie bestimmte 
Selbstverwaltungsrechte abtritt. 

Art. 81 
(Lehr- und Forschungsverbund) 

Die Ruhr-Universität kann ihre 
Lehr- und Forschungseinrichtun- 
gen anderen Hochschulen oder 
deren Mitgliedern zur gegenseitigen 
Nutzung zur Verfügung stellen. 
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Redakteure gesucht 

Bisher erschienen 

die „Ruhr-Reflexe" 

als 

Bochumer Studentenzeitschrift 

Jetzt wollen wir 

die Kioske erobern 

Die „Ruhr-Reflexe" 

erscheinen ab Januar 1969 

monatlich 

Viele Mitarbeiter 

bedeuten viele Ideen 

Deshalb treffen sich alle 

interessierten 

Studentinnen, Studenten 

am Montag, dem 25. Nov., 

um 20 Uhr 

im Mensa-Restaurant zu 

einer Besprechung 
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Ein neuer Beginn 
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Gruselobjekt für Spießer: Wohn Kommune in der Eulenbaumstraße. 

„WIR BOMBARDIEREN REGENSBURG" 

Antikriegsstück agitiert 

für Kriegsgräberfürsorge 

Des undankbaren Auftrags, ein 
tendenziell pazifistisches Stück 
nach seinem eklatanten und be- 
rechtigten Mißerfolg noch in Bo- 
chum an den Mann bringen zu müs- 
sen, entledigt sich Regisseur Heyse 
mit Geschick und Erfolg. Durch 
konsequent-bedenkenlose Identi- 
fikation mit den Schwächen der 
Vorlage wurde die Not zur Tugend. 
Das Scheißstück erhielt begeister- 
ten Applaus. Was im Wiederab- 
druck einer „stern"-Kolumne von 
„Sibylle" auf den letzten Seiten de- 
tailliert erwägt wird, das bringt das 
Programmheft bereits eingangs auf 
den Nenner: „Man hat dem Autor 
vorgeworfen, er verbreite Aller- 
weltsweisheiten gegen den Krieg. 
Selbst wenn es sich so verhielte: 
um so schlimmer, daß es noch im- 
mer nötig ist, solche Allerwelts- 
weisheiten auszusprechen, weil sie 
in der Realität fatalerweise keine 
genügende Anwendung finden". 
Das setzt Heyse in Theater um, in- 
dem er — statt eindeutiger Stel- 
lungnahme angesichts des aufge- 
griffenen Themas der Kriegsdienst- 
verweigerung und Fahnenflucht — 
Geschmack beweist. Er vermeidet 
jedes Risiko und scheint mit dem 
Autor darüber völlig im Einver- 
ständnis zu sein, daß wir alle not- 
wendigerweise Mitläufer sind und 
deshalb keiner ,den ersten Stein 
werfen darf. 
Die Wendung der Schauspieler zum 
und gegen das träge Publikum, die 
bei Heller durchgehender und we- 
sentlicher dramaturgischer und in- 
haltlicher Bestandteil ist, wird zu- 
sammengestrichen und dient jetzt 
gänzlich einer harmonisierenden 
Aufgabe. Der Affront, der auf ge- 
genteilige Publikumsreaktionen 
spekulierte, verwandelt sich in eine 
charmante Plauderei an der Rampe 
von Versager zu Versager. 

Weil — angesichts des Themas — 
der Durchbruch zur Agitation der 
Zuschauer der öffentlichen Kultur- 
produktion nicht gestattet ist, muß 

Bochumer Studentenbuden 

1. Fortsetzung 

Wer nicht das, wenn auch etwas 
zweifelhafte Glück gehabt hat, in 
einem Wohnheim untergekommen 
zu sein, der muß sich wohl oder übel 
um ein Privatzimmer bemühen. Im 
Wintersemester 1968/69 bean- 
spruchten bisher über 300 Studen- 
ten die Zimmervermittlung des Stu- 
dentenwerks. Der durchschnittliche 
Mietpreis in der Stadt beträgt etwa 
100 DM zuzüglich 10 DM für Zen- 
tralheizung. In Querenburg selbst 
liegt die monatliche Durchschnitts- 
miete um rund 20 DM höher. 
Apartments, die allerdings nur 
cirka 5% der privaten Wohngele- 
genheiten für Studenten ausma- 
chen, kosten von 150 bis 200 DM 
im Monat. Es müßte für jeden Woh- 
nungssuchenden Studenten möglich 
sein, zu den angegebenen Preisen 
ein Zimmer zu finden. Die unterste 
Grenze dürfte bei 70 DM pro Monat 
liegen. 
Studenten mit Bastlerqualitäten 
und Mut zum Provisorium können 
noch billiger wohnen. So haust in 
einem morschen Gemäuer an der 
Eulenbaumstraße eine achtköpfige 
Wohn-„Kommune", bestehend aus 
SDS-Mitgliedern. In unmittelbarer 
Nähe der teueren Wohnsilos auf 
der Hustadt zahlen sie für neun 
Zimmer nebst separatem Plumps- 
klosett monatlich 180 DM. Zwölf 
Mark „Nutzungsgebühr" monatlich 
gar nur kostet eine Baracke an der 
Kohlenstraße mit 6 Zimmern und 
Veranda ihren studentischen Be- 
wohnern. Allerdings mußten sie in 
ihrem, in fünf Jahren zum Abbruch 
bestimmten Domizil Wasser- und 
Stromleitungen legen, tapezieren 
und die Toilette reparieren. 
Wenn in Bochum bisher kaum et- 
was über Schwierigkeiten auslän- 
discher, und besonders farbiger 
Studenten bei der Wohnungssuche 
bekannt geworden ist, so mag das 
seinen Grund darin haben, daß bis- 
her fast alle Ausländer in den Bo- 
chumer Studentenwohnheimen un- 
tergebracht worden sind. Wer von 

ihnen aber doch ein Privatzimmer 
suchte, mußte oft bittere Erfahrun- 
gen machen. Ein Kommilitone aus 
Afghanistan, der Reglementierung 
im Wohnheim überdrüssig, fand ein 
ganzes Jahr lang keine Wohnung. 
Des öfteren mußte er sich sagen 
lassen, daß Zimmer, die ihm fest 
versprochen waren, „vor gerade 
fünf Minuten" vermietet worden 
seien. Auch kollidieren oft die Le- 
bensgewohnheiten der Ausländer 
mit den Verhaltensnormen deut- 
scher Bürgerlichkeit. Einem Perser 
wurde gekündigt, weil er zuviel Be- 
such von Landsleuten erhielt. Ty- 
pisch die Begründung: „Die Möbel 
leiden." 
Die Zimmervermietung ist in der 
Regel nicht mit anderweitigen Ver- 
pflichtungen verknüpft. Der Fall, 
daß eine Witwe beim Studenten- 
werk einen studentischen Mieter 
suchte, bei dem sie Schutz vor 
ihrem rabiaten Untermieter zu fin- 
den hoffte, dürfte nur die bestäti- 
gende Ausnahme sein. Allerdings 
bevorzugen Vermieter „seriöse Per- 
sonen" und „ordentliche Herren"; 
geben Studenten den Vorrang vor 
Studentinnen, da diese „zuviel 
waschen" und überhaupt „kompli- 
zierter" seien. 
Häufig besteht eine erhebliche Dis- 
krepanz zwischen Versprechungen 
des Vermieters und der Realität. 
So erwies sich der „Swimming- 
Pool" in einem Wittener Garten als 
ordinäre, eingegrabene Badewan- 
ne. 
Ein Bochumer Hotelier bot Zimmer 
für Studenten inklusive Morgen- 
kaffee für 160 DM monatlich an. Es 
handelt sich dabei um gewöhnliche 
Hotelzimmer, die wegen ihrer spar- 
tanischen Möblierung als Arbeits- 
stätten für Studenten denkbar un- 
geeignet waren. 
In der nächsten Nummer: 
Wohnzimmer für 90 Mark, Regle- 
mentierung und Sexualrepression 
inklusive. 

Notwendige Allerweltsweisheiten über den Krieg oder verlogene Gefühlsdramatik? 

der Pazifismus auf dem Theater in 
die verlogene Gefühlsdramatik des 
schlechten Gewissens ausbrechen, 
deren Wirkung dementsprechend 
tyrannisierend ' und militaristisch 
gerät und im Effekt dasjenige Ver- 
halten fördert, gegen dessen Aus- 
wirkungen es vorgibt, zu Felde zu 
ziehen. —chl— 

Auf rechten Kurs bringen 

Der Studentenpfarrer der katholi- 
schen Studentengemeinde i,st unzu- 
frieden. Er ist traurig, daß , kaum 
jemand Interesse an der Arbeit der 
Gemeinde hat, daß in seinen Mes- 
sen wenig mehr als 6 Leute sind, 
alles in allem: daß überhaupt keine 
richtige Gemeinde stattfindet. 

Nun gibt es ein Team der Stu- 
dentengemeinde, das alle Mühe hat, 
gegenüber der Apathie der meisten 
Kommilitonen unserer unpolitischen 
Universität einen Kurs durchzuhal- 
ten, der vor zwei Semestern gegen 

energischen Widerstand, aber mit 
großer Mehrheit beschlossen wor- 
den war. 

In einem „Staatsstreich" will jetzt 
Pfarrer Ehm die geltende Satzung 
außer Kraft setzen und das Team 
entmachten: Mitglieder seiner Ar- 
beitskreise sollen flugs einen „Ge- 
meinderat" wählen, der, mit dem 
Pfarrer an der Spitze, die Gemein- 
de leiten soll. 
Ort des Anschlags: Baracke 9 
Zeitpunkt: 4. November, 14 Uhr 
Wichtig: Hingehen! -st- 

Einladung auf katholisch 

Professor Halbfas sprach an der Ruhr-Uni 

Es scheint, als sollte die Katholische 
Studentengemeinde wieder heißen 
Tagen entgegengehen. Der Fall 
Halbfas, in Kirchenpresse und 
bischöflichen Verlautbarungen 
hochgeputscht, brachte erneut die 
Entschlußfreudigkeit des Studen- 
tenpfarrers Ehm, die Essener Kir- 
chenbürokratie sowie ein willent- 
liches Ausweichmanöver der katho- 
lischen Fakultät ans Licht. Die Um- 
stände, unter denen Halbfas endlich 
nach Bochum kam, um vor übervol- 
lem Hörsaal die Krise traditionellen 
Religionsunterrichtes überzeugend 
darzutun, offenbaren die Verfilzung 
von taktisch politischem Kalkül und 
theologischer Hintergrundsinnge- 
bung. 

Halbfas, auf Beschluß des Teams 
der KSG und des Studentenpfar- 
rers im Juli zu einem Vortrag ein- 

Wichtig für alle Studenten 

der Universität Bochum/Essen 

Die Debeka, Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit, die über 1,5 Milliarden DM Versicherungs- 
summe aufzuweisen hat, bietet den notwendigen Lebensversicherungsschutz in jeder gewünschten Form — 
auch für den Fall vorzeitiger Invalidität. 
Mit ihrem leicht überschaubaren Gewinnsystem hat die Debeka etwas Besonderes zu bieten. 
Schon für das zweite, bei Laufzeiten von mehr als 25 Jahren für das dritte Versicherungsjahr werden hohe 
Gewinnsätze gewährt. Der Versicherungsnehmer kommt damit schon frühzeitig in den vollen Genuß der 
Gewinnanteile. Auf ihre Höhe ist nämlich die abgelaufene Versicherungsdauer ohne jeden Einfluß. Berech- 
nungsgrundlage ist einzig und allein die Versicherungssumme. 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15—19 

Bezirksverwaltung: 46 Dortmund-Marten, Haumannstraße 16 
Weitere Bezirksverwaltungen in allen größeren Städten des Bundesgebietes 

geladen, bekräftigte auf nochmalige 
Anfrage am Mittwoch, dem 13. 11., 
seinen Entschluß, nach Bochum zu 
kommen. Studentenpfarrer Ehm 
aber wollte jetzt einen traditionel- 
len Vertreter der Professorenschaft 
für die Diskussion hinzugewinnen, 
um diese gegebenenfalls in rechte 
Bahnen zu lenken. Wieso dieser 
plötzliche Einfall? Bestand eine Ab- 
sprache mit Essen, so heiße Vor- 
tragsredner nur unter Beistand 
eines konservativen Korrektivs zu 
Wort kommen zu lassen? Als ein 
konservativer Professor aber so 
kurzfristig nicht aufzutreiben war, 
bat Ehm Halbfas mit fadenscheini- 
gem Grund brieflich um Verschie- 
bung des Vortrages. Das Team aber 
bat Halbfas erneut, der Einladung 
Folge zu leisten. 

Kopien beider Briefe gingen der 
Fakultät zu. Aber nur Ehms Aus- 
ladung kursierte am Montag unter 
den Professoren. Folge: Die Pro- 
fessoren der katholischen theologi- 
schen Fakultät glänzten durch Ab- 

Schreibmaschinen 
Sonderangebote, Miete, Mietkauf 
WYWIAS-Bochum - Südring 19 

Wesenheit bei Halbfas' Vortrag, der 
trotz des Briefes von Pfarrer Ehm 
kam, wohl dank seines Gespürs für 
dessen theologische „Hintergrund- 
sinngebung". 

Dies zeigt exemplarisch die pro- 
fessorale Bewußtseinslage der ka- 
tholischen Fakultät, die nach wie 
vor jede Auseinandersetzung mit 
dem theologischen Vorverständnis 
der Studenten scheut und ver- 
drängt. Ihr Bewußtsein und das der 
Studenten über die Relevanz ge- 
genwärtiger Theologie für die und 
in der Gesellschaft scheint nicht 
mehr vermittelbar zu sein. An den 
Fragen, den Anliegen und der Kri- 
tik der Studenten philosophiert und 
theologisiert sie vorbeL —e— 
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Reifenprobleme 

im Winter? 
Wir helfen Ihnen mit geschulten Fach- 
kräften und mit einem großen Lager 
sicherer Winterreifen! 
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Deutschen Studenten-Reisedienst, 53 Bonn, Dietkirchenstr. 30 
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Betr.: „Sind ev. Theologen inkom- 
petent? — BSZ Nr. 32 
Zu Ihrem Artikel in der BSZ Nr. 
32 vom 7. November 1968 „Sind ev. 
Theologen inkompetent?" nimmt 
die Abteilung für Evangelische 
Theologie wie folgt Stellung: 
Der Beitrag beruht auf einer Fehl- 
interpretation. Der dort zum Ab- 
druck gekommene Brief bedeutete 
noch keinerlei verbindliche Vorent- 
scheidung, sondern sollte lediglich 
Arbeitsgrundlage für eine Stellung- 
nahme der Abteilung zu Fragen der 
Kindertaufe sein, die jetzt vorliegt. 
Ihre Veröffentlichung erfolgt dem- 
nächst im Evangelischen Presse- 
dienst. 

Der Dekan der Abteilung für 
Evangelische Theologie 
Professor Dr. Graf Reventlow 

(Leserbriefe werden in der BSZ 
auch dann veröffentlicht, wenn der 
Absender auf eine Empfangsbestä- 
tigung verzichtet. Außerdem dürfen 
Assistenten nicht zu Botendiensten 
zweckentfremdet werden, fordert 
Jogy, der Redaktionsmuffel). 

# 
Betr.: Querenburger Pyramiden 
Die BSZ scheint sich mit ihrer Ziel- 
setzung, das innere Wachsen und 
Werden der RUB kritisch zu ver- 
folgen, derart ausgiebig zu beschäf- 
tigen, daß ihr gar keine Zeit ver- 
bleibt, ihr Augenmerk auf die ar- 
chitektonischen Kunstwerke zu 
richten, die zur Zeit in Querenburg 
heranreifen. Deshalb soll hier von 
einem Gespräch berichtet werden, 
welches sich — als ich neulich auf 

BSZ-Leser 

antworten 

der vielgeliebten Kaffee-Etage im 
Gebäude IA saß — während einer 
Vorlesungspause am Nebentisch ab- 
spielte. 
K.: Jetzt brauchen wir nicht mehr 

nach Ägypten zu fahren! 
C.: Wieso? 
K.: Ja, hast du denn noch nicht 

den Lichthof zwischen IB und 
IC gesehen? 

C.: Nein — was gibt es denn da? 
K.: Pyramiden! 
C.: Du spinnst. 
K.: Nein, es stimmt. Seit einiger 

Zeit stehen dort Pyramiden. 
C.: Ja — aber warum denn? 
K.: Weiß ich nicht. 

Sie sind ganz aus Beton. 
C.: Beton? Gibt es hier denn immer 

noch nicht genug Beton? 
K.: Was hast du eigentlich gegen 

Beton? Zwischen den neuen N- 
Gebäuden beispielsweise — die 
Hörsäle mit den schrägen Au- 
ßenwänden — an denen prallen 
sogar taktische Atomwaffen 
glatt ab. 

C.: N-Gebäude! Fürchterlich! Da 
habe ich mich gestern erst drin 
verlaufen. 

K.: Wunderbar! So ein Labyrinth 
kann bei entsprechenden Ver- 
pflegungsvorräten wochenlang 
gegen die Bochumer Polizei ge- 
halten werden. 

C.: Mindestens drei Wochen. Aber 
was ist nun mit den Pyramiden? 

K.: Die stehen da so rum. Und 
drumherum ist es grün. 

C.: Gras? 

Für alle WISO Studienrichtungen 
diere ich Wirtschafts- und S 

2. Auflage Stand 1968, 300 Seiten, 12 Tabellen 

„ pragmatisch, zuverlässig 
Wie studiere ich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 9,80 DM 

Berlin Verlag 
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Anpassung unsichtbarer Augengläser 
bestverträgliche Kunststoff-Kleinstlinsen 
des bewährten Systems Müller-Welt 

SCHAUSPIELHAUS BOCHUM 
Hans Scha!la 

SCHAUSPIELHAUS 
EIN SOMMERNACHTSTRAUM 

FIDELIO (G) 
DIE NASHÖRNER 
WIR BOMBARDIEREN REGENSBURG 
DREI WEISSE PFEILE (Märchen) 
4. HAUPTKONZERT 
GASPARONE (G) 
KAMMERSPIELE 
DER TEUFELSSCHULER 
DER EINGEBILDET KRANKE 
DREI WEISSE PFEILE (Märchen) 

2. KAMMERKONZERT 

Spielplan für die Zeit vom 
21. November bis 8. Dezember 1968 
Änderungen vorbehalten I 

21. 11. (Do.), 22. 11. (Fr.), 2. 12. (Mo.), 
4. 12. (Mi.), 8. 12. (So.), 16.30 und 

20.00 Uhr 
23. 11. (Sa.), 25. 11. (Mo.) 
24. 11. (So.) Premiere, 26. 11. (Di.), 

27. 11. (Mi.), 7. 12. (Sa.) 
30. 11. (Sa.) 

1. 12. (So.), 15.00 und 18.00 Uhr, 
3. 12. (Di.), 15 Uhr 

28. 11. (Do.), 29. 11. (Fr.) Wiederholg. 
5. 12. (Do.), 6. 12. (Fr.) 

23. 11. (Sa.), 25. 11. (Mo.) 
7. 12. (Sa.) 

30. 11. (Sa.), 16.00 Uhr, Premiere? 
2. 12. (Mo.) 16.00 Uhr, 4. 12. (Mi.) 

16.00 Uhr, 6. 12 (Fr.) 15.00 Uhr, 
7. 12. (Sa.) 15.00 Uhr, 8. 12. (So.) 

15.00 Uhr 
21. 11. (Do.) 

Beginn der Veranstaltungen: 20 Uhr, sofern nichts anderes angegeben. 
Karten für Studierende 50 */o ermäßigt, Anrechtscheine auf Ermäßigung sind im 
Sekretariat der Studentenschaft erbältlich (Baracke 8, hinter der Mensa). 
(G) — Aufführung des Musiktheaters im Revier, Gelsenkirchen. 

K.: Doch kein Gras. Das ist 'ne 
Uni — keine Alm! Nein, Steine. 
Schöne, glänzende, grüne Stei- 
ne. 

C.: Grüne Steine? Die hätten doch 
wenigstens ein paar Blumen 
pflanzen können. 

K.: Das wäre viel zu teuer. Aber 
die grünen Steine, die hat die 
Uni bestimmt geschenkt bekom- 
men — von einer stillgelegten 
Zeche aus der Waschkaue —. 
Aber beruhige dich. Damit die 
Studenten keinen Beton-Kom- 
plex kriegen, werden später, 
wenn alles hier fertig ist, im 
Flachbereich alle Dächer „be- 
grünt". 

C.: Wäre es nicht möglich, daß die 
Pyramiden einmal als Grab- 
mähler für die ehemaligen Rek- 
toren der RUB dienen sollen? 

K.: Aber Karl! Wie kannst du nur 
so unverschämt-makabere Ge- 
danken haben? Die sind doch 
nicht mit so kleinen Pyramiden 
zufrieden! Manfred Kaiser 

SDS wird revolutionär 

Die Fortsetzung der Delegierten- 
konferenz des SDS markiert das 
Ende der antiautoritären Phase der 
APO. 
Dem Unengagierten mußte sie als 
selbstzerstörerische Frustrations- 
orgie erscheinen, die das nahe Ende 
des SDS erwarten läßt. Oder er 
durfte sich hämisch über den zeit- 
weise hilflosen Zustand des SDS- 
DK mokieren oder seine sexuelle 
Verklemmtheit in der Aktion der 
„Weiber" als Happening verdrän- 
gen oder sie zur Sensation aufbe- 
reiten, also eine neue journalistische 
Ware basteln. Lest nur unsere 
konservative, liberale, bürgerliche 
usw. Presse. 

Einem Unengagierten mußte ver- 
borgen bleiben, daß das verschie- 
dentlich auftretende Chaos Aus- 
druck bestimmter objektiver und 
organisatorischer Schwierigkeiten 
einer Bewegung ist, die inzwischen 
nicht mehr darum herumkommt, 

eine längerfristige und verbindliche 
Politik für ihre Mitglieder zu for' 
mulieren. Also — organisatorisch 
gewendet — sich eine neue, stärker 
die Koordination und zentrale Zu- 
sammenfassung einzelner Aktivi- 
täten betonende Organisationsform 
zu geben, ohne die Spontaneität 
und Selbsttätigkeit der einzelnen 
Gruppen und Mitglieder zu zer- 
stören. 

Lederwaren und 

Lederbekleidung 
in Riesenauswahl 
zu Großhandelspreisen 

Legro 
Bochum, Humboldtstraße 54 

Nähe Marienkirche 

„Endlich mal kein Student, sondern ein adretter, wohlerzogener Raubmörder, 
der weiß, wie man sich vor Gericht zu benehmen hat!" (Aus „Stern") 

Diese Notwendigkeit wird in einer 
Analyse der Justizkampagne deut- 
lich. Sie kann letztlich nur inten- 
dieren, eine der Hauptstützen die- 
ses Staates, seine Justiz, zu zer 
schlagen — eines Staates, der sich 
auf kaltem Wege in den Gerichts- 
sälen und Gefängnissen derer ent- 
ledigen will, die sich durch faule 
Tricks wie Mitbestimmung nicht 
übertölpeln und hinters Licht füh- 
ren lassen wollen und sich in den 
bisherigen Aktionen gegen den 
imperialistischen Krieg in Vietnam, 
gegen die Notstandsgesetze, gegen 
die Gleichschaltung der Wissen- 
schaften, gegen die Bevormundung 
in den Schulen spontan aufgelehnt 
haben. 

Welche Lösungsmöglichkeiten und 
Notwendigkeiten auf der DK sicht- 
bar wurden, läßt sich in solch einem 
lächerlich kurzen Bericht nicht dar 
legen. Seid ihr an der Geschichte 
interessiert, kommt zu einer Dis- 
kussion, die wir in der nächsten 
Woche über die anstehenden Pro- 
bleme machen werden. 

Norbert Oßwald 

Zwei -für wen? 

Teach-in der Studentengemeinden fordert Aufschub 

Auf diese Frage konnte auch ein 
mehrstündiges teach-iin, zu dem die 
beiden Studentengemeinden in der 
vorigen Woche eingeladen hatten, 
keine überzeugende Antwort fin- 
den. Zur Diskussion hatten sich et- 
wa 150 Studenten und Mitglieder 
der beiden Ortskirchengemeinden 
eingefunden, also Angehörige der 
Gruppen, die die geplanten Kirchen 
später benutzen sollen. Nicht er- 
schienen waren die Instanzen, die 
den Kirchbau planen und durchfüh- 
ren: die Kirchenleitungen in Essen 
und Bielefeld. Von den theol. Fa- 
kultäten war ein einziger Profes- 
sor anwesend. 

In dem für Nordrhein-Westfalen 
gültigen Kirchenvertrag aus dem 
Jahre 1931 wird dem Staat die 
Pflicht auferlegt, im den Universi- 
täten für die theol. Fakultäten 
Lehrkanzeln" zu errichten. Herr 

Ehm, der katholische Studenten- 
pfarrer, bezeichnete dieses Stück 
geltende Recht als „Relikt des Mit- 
telalters", Prof. Bahr nannte es 
„Ausdruck der massivsten Ade- 
nauer-Ära". Es wäre interessant ge- 
wesen, die Vorstellungen der Fa- 
kultäten über die Funktion einer 
„Lehrkanzel" zu erfahren. 

Einer der beiden Architekten er- 

läuterte seine Konzeption: Die bei- 
den Kirchen (Stückpreis 1,2 Millio- 
nen DM) sollen im Uni-Komplex 
einen „Blickfang" darstellen und 
dem Gesamtbild eine „klare Akzen- 
tuierung" geben. Gefragt, ob die 
Bauherrn neben der ästhetischen 
auch noch eine andere Funktion der 
Kirchen ins Auge gefaßt hätten, 
verwies er auf die vertragliche Ver- 
pflichtung, keine Auskunft geben 
zu dürfen. Rolf Eüler (ESG) be- 
gründete die Position der beiden 
Studentengemeinden: Konfessionel- 
le Trennungen seien „Ideologien 
der Bürokratien" und an der Ruhr- 
Universität durch Praxis bereits 
aufgehoben. Deshalb nur ein Ge- 
bäude, und zwar eine Mehrzweck- 
halle, weil sie der tatsächlichen Ar- 
beit der Studentengemeinden am 
ehesten entspreche. Auch Herr Ehm 
hielt „eine bescheidene Kapelle" für 
ausreichend, aber ein „Haus für Be- 
gegnungen verschiedenster Art" für 
wichtig. Prof. Bahr, dessen Ver- 
öffentlichungen beim Plan einer 
Mehrzweckhalle Pate gestanden 
hatten, verwies darauf, daß diese 
Alternative für die Ortsgemeinden 
neu sei. Deshalb beschloß das teach- 
in, den Kirchengemeinden Gelegen- 
heit zur Diskussion dieses Plans 

Verkehrsstörung von links 

Auch in Essen war zu Ostern vor 
dem Springerdruckhaus demon- 
striert worden, auch in Essen sind 
der Polizei Verhaftungen gelungen. 
Dann folgten Ermittlungen. Ganz, 
ganz gründliche, westdeutsche. Man 
fragte nämlich beim Innenministe- 
rium an, ob die angeklagten De- 
monstranten DDR-Kontakte pfleg- 
ten. 

Vor Gericht wird stets auf das 
Demonstrationsrecht verwiesen, 
bevor ein Demonstrant verurteilt 
wird. Dann die Stereotype: „.. .en- 
det aber dort, wo die Freiheit Drit- 
ter beschnitten wird." Es folgt 
irgendeine empfindliche Strafe we- 
gen Vergehens gegen die Straßen- 
verkehrsordnung oder Nötigung 
etc. Ob andere Verkehrssünder auch 
auf ihre DDR-Kontakte hin über- 
prüft werden? 

Oder der Fall Kurras: Politische 
Hintergründe wurden vom Gericht 

stets ausgeklammert; man war nur 
an der „unmittelbaren Tataufklä- 
rung" interessiert. So sagte man. 
Und in Essen? 

Die Verkehrsstörung von links 
ist von Ulbricht ferngesteuert. Der 
Totschlag von rechts war Zufall. 
Links gibt es ein ganz böses Sy- 
stem. Und rechts, das gibt es gar 
nicht. Und wenn man es nicht mehr 
wegleugnen kann, war's eben eine 
kleine Panne. 

Daher auch die ständige Verur- 
teilung derjenigen, die ihr Grund- 
recht auf Demonstration wahrneh- 
men. (Jede Verurteilung eine kleine 
Panne von rechts?) Anti-Springer- 
(oder sonstige) Demonstrationen er- 
wecken sofort den Verdacht „lan- 
desverräterischer" Beziehungen. Die 
Wahrnehmung von Grund- und 
Menschenrechten wird identisch mit 
Landesverrat. -rd- 

Mensa-Hiwis 

Um die „Zeiten schnellen Stoßver- 
kehrs" (Akafö-Sträter) in der 
Mensa besser bewältigen zu kön- 
nen, sucht die Mensaleitung studen- 
tische Hilfskräfte zum Stundenlohn 
von DM 3,50 bis 4,00. Jede(r) In- 
teressierte kann sich beim Aka- 
demischen Förderungswerk in die- 
ser Angelegenheit melden. Die Ar- 
beit müßte in der ohnehin wenig 
produktiven Mittagszeit geleistet 
werden, würde das monatliche Ta- 
schengeld um ca. 150,— DM auf- 
bessern und könnte zudem kürzere 
Wartezeiten bei der Essensausgabe 
bedeuten. 

Mit Rücksicht auf kürzere War- 
tezeiten fordern wir außerdem dazu 
auf, zum Vorratskauf von Essens- 
marken überzugehen. Wenn jeder 
Mensagast anstelle einer Marke de- 
ren 10 ersteht, nimmt die Schlange 
vor der Marken-Verkaufsdame um 
90% ab! Die Marken sind unbe- 
schränkt gültig. 

Fiat 770, Baujahr 1963, TÜV 1969 
Austauschmotor, 40 000 km, 
800,— DM Festpreis 
Heinz Ebers, Kfz.-Reparaturwerk- 
statt, 463 Bochum, Wallbaumweg 12 
Tel.: 2 53 51 

Billige Reifen 

Mit der Reifenfirma Vergöist, Nie- 
derlassung Bochum, Blumenstr. 7, 
konnte eine Vereinbarung getrof- 
fen werden, wonach unter Vorlage 
des Studentenausweises Studie- 
rende der Ruhr-Universität in den 
Genuß von Preisvergünstigungen 
gelangen: Unter Preisnachlaß fal- 
len dabei der Neueinkauf von Rei- 
fen, die nicht der Preisbindung auf 
dem Reifenmarkt unterworfen sind 
sowie Runderneuerungen. Die Mon- 
tage erfolgt in diesen Fällen kosten- 
los. Nähere Auskünfte sowie ent- 
sprechende Beratung erteilt die 
Firma Vergöist. 

zu geben. Die Vertreter der Orts- 
gemeinden zeigten sich keineswegs 
ablehnend und stimmten ebenfalls 
der Aufforderung an die Kirchen- 
leitungen zu, die Bauvorhaben zu- 
nächst aufzuschieben. Der Kern des 
Problems wurde von allen Teilneh- 
mern umgangen: Es fragt sich, ob 
Studenten- und Ortsgemeinde ge- 
meinsame Räume benutzen sollen, 
wie es die Baupläne vorsehen. 
Sollen doch die Gemeinden ihre 
Kirchen — ohne staatliche Finan- 
zierung — bauen, die Studenten die 
ihrer Arbeit entsprechende Räu- 
me erhalten und die Professoren 
ihre „Lehrkanzeln" den Strukturen 
einer demokratischen Hochschule 
anpassen. Der Verdacht liegt nahe, 
daß der Kirchbau Ansätze neuer 
Organiisationsformen bei Studenten 
durch Ausbau der alten zerstören 
soll. (rtr) 

Rote Punkte 
Von verschiedenen Seiten erreich- 
ten uns Vorschläge zur Verbesse- 
rung des studentischen Mitfahr- 
dienstes: Es sollte angestrebt wer- 
den, daß diejenigen, die von der 
Universität aus mitgenommen wer- 
den möchten, durch Pappschilder 
ihr Fahrtziel den Autofahrern an- 
zeigen. 
# Für den Heimweg schreibe jeder 

Hitchhiker sich ein Schild mit 
der ungefähren Fahrtrichtung 
(z. B. Hattingen, Witten, Dort- 
mund, Essen, Stadtmitte, Stiepel, 
Markstraße usw.). 
Das Schild sollte mindestens 
8 cm große Buchstalben haben, 
damit es noch aus 15 m Ent- 
fernung gut lesbar ist. 
Falls die Straßenlaternen abends 
nicht ausreichen, das Schild mit 
einer Taschenlampe anleuchten 
oder sehr tief in das Scheinwer- 
ferlicht der Autos halten. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch- 
mals hingewiesen auf den berühm- 
ten roten Punkt: Er ist kein studen- 
tisches Statussymbol. Er dient zur 
Kenntlichmachung all derjenigen 
Fahrzeuge, deren Fahrer bereit 
sind, Anhalter mitzunehmen. Rote 
Punkte gibt es in Baracke 8 hinter 
der Mensa. 

Ski wie noch nie 
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23. II. 68, 20.00 Uhr, Friedrich-von- 
Hardenberg-Haus: „ensemble con- 
cercanto, hamburg", Bariton: S. 
Tromnau, Violine: F. Nierlich, Cel- 
lo: R. Groocock, Klavier: H. Weiß 
(Dozent der Staatl. Hochschule für 
Musik, Hamburg), Werke von: Mo- 
zart, Mussorgski, Bach, Dvorak, an- 
schließend Diskussion mit den 
Künstlern: „Konzertsituation heu- 
te". 

26. 11. 68, 20.00 Uhr, Volkshochschu- 
le, Wittener Str. 61: Filmarbeitsge- 
meinschaft, 7. Abend „Der Krieg ist 
vorbei", Regie: A. Resnais, Einfüh- 
rung: Karl Wegener, Bochum. 

27. 11. 68, 20.00 Uhr, Volkshoch- 
schule, Wittener Str. 61: Das 
Theatergespräch, 3. Abend „Prinz 
Friedrich von Homburg" von Hein- 
rich von Kleist, Leitung: Schau- 
spieldirektor Dr. Günter Skopnik. 

28. 11. 68, 20.00 Uhr, Volkshochschu- 
le, Wittener Str. 61: Vortragsreihe 
„November 1918 — Nach 50 Jah- 
ren", 6. Abend „Das konterrevolu- 
tionäre Klischee des 9. November 
1918 als Werkzeug der nationalso- 
zialistischen Politik" mit Prof. Dr. 
Hans Mommsen, Ruhr-Universität 
Bochum. 

Termine zur Wahl des Studenten- 
pfarrers der ESG 
22. 11. 68: Pfarrer Wolfram Lackner, 
Bad Oeynhausen, nachmittags und 
abends, Baracke 9. 
Zum allgemeinen Gespräch für In- 
teressierte und Nachbesprechung 
des Vortragsthemas vom Abend 
vorher: „Historischer Materialis- 
mus und Gott in der Geschichte — 
Parallelen oder Gegensätze?" 

5./6. 12.: Pastor Hartmut Dreier, 
Stuttgart. Donnerstag abend: Dis- 
kussion in AI/78. Freitag nachmit- 
tag und abend allgemeines Ge- 
spräch für Interessierte in Baracke 

11/12. 12.: Pfarrer Albrecht Bausch, 
Miaimö, Mittwoch abend Diskussion. 
Donnerstag nachmittag und abend 
allgemeines Gespräch für Interes- 
sierte in Baracke 9. 
Die genauen Termine werden durch 
Anschläge bekanntgegeben. 
Wahlberechtigt ist, wer drei Kan- 
didaten auf einer Veranstaltung 
kennengelernt hat. Die Wahl soll 
in einer weiteren Veranstaltung 
Ende Dezember stattfinden. 

RODS wählt Vorstand 
Auf der 1. ordentlichen Mitglieder- 
versammlung des Wintersemesters 
wählte der Ring Christlich-Demo- 
kratischer Studenten an der Ruhr- 
Universität Bochum einen neuen 
Vorstand. Heinlein, Strych und 
Grätzel bilden den Vorstand, der 
zukünftig nach dem Kollegialprin- 
zip die Geschäfte führt. 
Im Mittelpunkt des Semesterpro- 
gramms steht ein Vortrag des Rek- 
tors der Ruhr-Universität, Prof. 
Biedenkopf. Außerdem will die Bo- 
chumer RCDS-Gruppe sich beson- 
ders den Themen „Hochschulre- 
form" und „Mitbestimmung" wid- 
men. 

Das Druckhaus 
für 
anspruchsvolle Kunden 

Druckhaus 
Schürmann & Klagges 

Bochum 
Hans-Böckler-Straße 12-16 
Ruf 647 46-48 

Warum selbst schreiben 1 
Im Schreiben von Prüfungs- 
arbeiten haben wir mehr 

Erfahrung! 
Für Studenten Sonderpreise! 

SCHREIBBÜRO GEWEHR. Bochum 
Untere Marktstr. 1 • Tel. 610 22 
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